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Abgeordnetengesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

– AbgG NRW – 

Vom 5. April 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Abgeordnetengesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

– AbgG NRW – 

Erster Teil
Mitgliedschaft und Beruf

§ 1 

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Landtag
regeln sich nach den Vorschriften des Landeswahlge-
setzes.

§ 2 

Schutz der freien Mandatsausübung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Man-
dat im Landtag oder in der gesetzgebenden Körperschaft
eines anderen Landes zu bewerben, es zu übernehmen
oder auszuüben. Zu den Pflichten der Abgeordneten ge-
hört die Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen,
an Sitzungen der Fraktionen und Arbeitskreise sowie
des Ältestenrates und des Präsidiums (Pflichtsitzungen).

(2) Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Zusammen-
hang mit der Bewerbung um ein Mandat sowie der An-
nahme und Ausübung eines Mandats sind unzulässig.

(3) Eine Kündigung oder Entlassung im Zusammen-
hang mit der Annahme oder Ausübung des Mandats ist
unzulässig. Eine Kündigung ist im Übrigen nur aus
wichtigem Grunde zulässig. Der Kündigungsschutz be-
ginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür
zuständige Organ der Partei oder mit der Einreichung
des Wahlvorschlags. Er gilt ein Jahr nach Beendigung
des Mandats fort.

§ 3 

Wahlvorbereitungsurlaub

Einem Bewerber bzw. einer Bewerberin um einen Sitz
im Landtag oder in der gesetzgebenden Körperschaft ei-
nes anderen Landes ist innerhalb der letzten zwei Mona-
te vor dem Wahltag auf Antrag der zur Vorbereitung der
Wahl erforderliche Urlaub bis zu zwei Monaten zu ge-
währen. Ein Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts oder
des Lohnes besteht für die Dauer der Beurlaubung nicht.

§ 4 

Berufs- und Betriebszeiten

(1) Die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag und in der
gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes ist
nach Beendigung des Mandats auf die Berufs- und Be-
triebszugehörigkeit anzurechnen.

(2) Im Rahmen einer bestehenden betrieblichen oder
überbetrieblichen Altersversorgung wird die Anrech-
nung nach Absatz 1 nur im Hinblick auf die Erfüllung
der Unverfallbarkeitsfristen des § 1 des Gesetzes zur
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom
19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610) vorgenommen.

Zweiter Teil
Leistungen an Abgeordnete

§ 5 

Abgeordnetenbezüge

(1) Ein Mitglied des Landtags erhält monatliche Ab-
geordnetenbezüge in Höhe von 9.500 Euro.

(2) Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags
erhält zusätzliche monatliche Bezüge in Höhe von
50 Prozent, seine bzw. ihre Stellvertreter und Stellver-
treterinnen erhalten zusätzliche Bezüge in Höhe von
25 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach Absatz 1.

§ 6 

Amtsausstattung

(1) Die Mitglieder des Landtags erhalten eine Amts-
ausstattung, die Sachleistungen umfasst.

(2) Zur Amtsausstattung gehören die Bereitstellung
eines eingerichteten Büros am Sitz des Landtags und
die Bereitstellung und Nutzung der durch den Landtag
zur Verfügung gestellten Informations- und Kommuni-
kationseinrichtungen nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die kos-
tenlose Nutzung der sonstigen Einrichtungen des
Landtags in Ausübung des Mandats. Als Sachleistung
werden auch Übernachtungsmöglichkeiten am Sitz des
Landtags in begrenztem Umfang unter Zahlung eines im
Haushaltsplan festgelegten Eigenanteils zur Verfügung
gestellt. Das Nähere, insbesondere Zeitpunkt und Um-
fang, regeln das Haushaltsgesetz und die entsprechenden
Ausführungsbestimmungen.

(3) Für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Erledigung
seiner parlamentarischen Arbeit steht jedem Mitglied
des Landtags ein Höchstbetrag von monatlich 3.500 Eu-
ro, bezogen auf 12 Monate, zuzüglich der gesetzlichen
Arbeitgeberanteile und -zuschüsse zur Sozialversiche-
rung zur Verfügung, der vom Landtag verwaltet wird.
Nicht übernommen werden Aufwendungen, die anläss-
lich der Beschäftigung von Ehegatten, Ehegatten ande-
rer Mitglieder des Landtags, eingetragenen Lebenspart-
nern und -partnerinnen, von Verschwägerten und von
Verwandten ersten und zweiten Grades entstehen. Das
Präsidium des Landtags erlässt die zur Abwicklung der
Erstattung notwendigen Richtlinien einschließlich eines
für die Arbeitsverhältnisse verbindlichen Musterarbeits-
vertrages. Die Richtlinien können die Erstattung von Ar-
beitgeberanteilen zu vermögenswirksamen Leistungen,
die Erstattung von Pauschalsteuern, Abschlagsregelun-
gen für künftige Änderungen sowie Regelungen zu Aus-
bildungsplätzen vorsehen.

(4) Die Mitglieder des Landtags haben das Recht, die
Verkehrsmittel der Deutschen Bahn AG innerhalb des
Gebietes des Landes Nordrhein-Westfalen und nach Ber-
lin frei zu benutzen.

§ 7 

Anrechnung anderer Einkünfte; 
Doppelmandat

(1) Hat ein Mitglied des Landtags neben den Abgeord-
netenbezügen nach § 5 Anspruch auf Einkommen aus ei-
nem Amtsverhältnis, so werden die Abgeordnetenbezüge
um 60 Prozent gekürzt. Amtsverhältnis ist die Ausübung
des Amtes des Ministerpräsidenten bzw. der Minister-
präsidentin, eines Ministers bzw. einer Ministerin oder
eines Parlamentarischen Staatssekretärs bzw. einer Par-
lamentarischen Staatssekretärin.

(2) Hat ein Mitglied des Landtags neben den Abgeord-
netenbezügen nach § 5 Anspruch auf Einkommen aus ei-
ner Verwendung im öffentlichen Dienst, so werden die
Abgeordnetenbezüge um 55 Prozent gekürzt; der Kür-
zungsbetrag darf jedoch 50 Prozent des Einkommens aus
einer Verwendung im öffentlichen Dienst nicht über-
steigen.

(3) Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 ruhen neben
Versorgungsansprüchen aus einem Amtsverhältnis oder
aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst um 65 Pro-
zent der Versorgungsansprüche, höchstens jedoch um 55
Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1. Ent-
sprechendes gilt beim Bezug einer Rente aus einer zu-
sätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung für
Angehörige des öffentlichen Dienstes; § 55 Abs. 3 und 4
des Beamtenversorgungsgesetzes ist sinngemäß anzu-
wenden. Erhält ein Mitglied des Landtags Versorgungs-
bezüge aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst
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einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung, sind § 8 des Bundesbesoldungsgesetzes und die
dazu im Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neu-
regelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern
ergangenen Übergangsvorschriften sinngemäß anzu-
wenden mit der Maßgabe, dass die Abgeordnetenbe-
züge nach § 5 Abs. 1 um höchstens 55 Prozent gekürzt
werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht auf Leistungen nach
dem Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Son-
derzuwendung, auf Leistungen nach dem Gesetz über
die Gewährung eines jährlichen Urlaubsgeldes oder ent-
sprechende Leistungen auf Grund tariflicher Regelungen
anzuwenden.

(5) Bei Abgeordneten, die gleichzeitig Mitglieder des
Europäischen Parlaments oder des Deutschen Bundes-
tages sind, entfallen für die Dauer dieser Mitgliedschaft
75 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5.

§ 8 

Dienstreisen

(1) Abgeordneten, die im Auftrage des Präsidenten
bzw. der Präsidentin an Veranstaltungen außerhalb des
Hauses des Landtags teilnehmen oder im Verfahren nach
Artikel 41a der Landesverfassung tätig werden, kann der
Präsident bzw. die Präsidentin auf vorherigen schriftli-
chen Antrag eine Entschädigung für Fahrkosten im Lan-
de Nordrhein-Westfalen gewähren.

(2) Bei Sitzungen außerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen werden nur die außerhalb des Geltungsbe-
reichs der Freifahrtberechtigung (§ 6 Abs. 4) durch Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstehenden Fahr-
kosten erstattet. Auf schriftlichen Antrag kann der Prä-
sident bzw. die Präsidentin die Benutzung anderer Ver-
kehrsmittel zulassen.

(3) Bei genehmigter Benutzung eines Kraftwagens ge-
mäß Absatz 1 oder Absatz 2 wird eine Kilometergeldent-
schädigung in einer im Haushaltsgesetz des Landes fest-
zulegenden Höhe ab Landesgrenze gewährt, wenn das
Mitglied des Landtags

a) einen eigenen Kraftwagen,

b) einen Kraftwagen gegen Entgelt,

c) einen Kraftwagen, dessen Betriebskosten von ihm
getragen werden,

benutzt.

(4) Werden bei Sitzungen außerhalb des Landes Nord-
rhein-Westfalen die Fahrkosten vom Land getragen, so
entfällt insoweit die Erstattung nach den Absätzen 1
und 2.

(5) Die Kosten für notwendige Übernachtungen bei
Sitzungen außerhalb des Sitzes des Landtags trägt das
Land.

(6) Findet während der sitzungsfreien Zeit eine Ple-
narsitzung statt, so sind den Abgeordneten die Kosten
für Hin- und Rückreise zum Sitzungs- und Urlaubsort
zu erstatten, falls sie ihren Urlaub wegen dieser Sitzung
unterbrechen müssen; Absatz 2 findet Anwendung. Das
gleiche gilt für Sitzungen des Präsidiums, des Ältesten-
rats oder eines Ausschusses.

(7) Die Genehmigung zur Durchführung von Aus-
landsreisen erteilt der Präsident bzw. die Präsidentin,
bei Teilnahme mehrerer Abgeordneter im Einverneh-
men mit dem Ältestenrat. Reisekosten werden in die-
sem Falle nach der Auslandsreisekostenverordnung er-
stattet.

(8) Bei Dienstreisen des Präsidenten bzw. der Präsi-
dentin, der Vizepräsidenten und der Vizepräsidentinnen
werden die entstandenen Auslagen erstattet.

(9) In anderen Sonderfällen entscheidet der Präsident
bzw. die Präsidentin auf schriftlichen Antrag unter sinn-
gemäßer Anwendung der Vorschriften der Absätze 1
bis 8.

(10) Werden Abgeordnete darüber hinaus im Auftrag
einer Fraktion tätig, bleibt die Reisekostenentschädi-
gung der Fraktion überlassen.

Dritter Teil
Leistungen nach 

Ausscheiden aus dem Landtag

§ 9 

Übergangsgeld

(1) Ein Mitglied des Landtags erhält nach seinem
Ausscheiden aus dem Landtag nach Ablauf der Gewäh-
rung der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Übergangsgeld,
sofern es dem Landtag mindestens ein Jahr angehört
hat.

(2) Das Übergangsgeld wird in Höhe von 50 Prozent
der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1 für drei Monate
gewährt (Grundbetrag).

(3) Auf Antrag wird vom Ausscheiden an, zusätzlich
zum Übergangsgeld nach Absatz 2, ein Aufstockungsbe-
trag in Höhe von 50 Prozent der Abgeordnetenbezüge
nach § 5 Abs. 1 gewährt. Dieser wird bei einer Mitglied-
schaft im Landtag von bis zu sechs Jahren sechs Monate
lang, bei einer Mitgliedschaft über sechs Jahren zwölf
Monate lang gezahlt.

(4) Auf den Aufstockungsbetrag nach Absatz 3 werden
alle eigenen Einkünfte, die im Bezugszeitraum zufließen,
angerechnet mit Ausnahme der Einkünfte aus Kapital-
vermögen und aus Vermietung und Verpachtung. Ange-
rechnet werden auch die Entschädigung als Mitglied des
Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages
oder der gesetzgebenden Körperschaft eines anderen
Landes sowie das Übergangsgeld nach dem Europaabge-
ordnetengesetz, dem Abgeordnetengesetz des Bundes
oder eines anderen Landes. Der Aufstockungsbetrag wird
in vollem Umfang der Einkünfte gekürzt. Die zu berück-
sichtigenden Einkünfte sind nachzuweisen. Von der
zahlenden Stelle kann ein Nachweis über Zeitraum und
Höhe der Einkünfte verlangt werden. Als Nachweise
gelten auch sonstige Dokumente, aus denen sich erzielte
Einkünfte im Bezugszeitraum ermitteln lassen.

(5) Tritt ein ehemaliges Mitglied des Landtags wie-
der in den Landtag ein, entfällt die Zahlung nach Ab-
satz 2 und ruht die Zahlung nach Absatz 3 mit dem
Zeitpunkt des Wiedereintritts. Bei einem erneuten
Ausscheiden aus dem Landtag wird der Aufstockungs-
betrag nach Absatz 3 in der Summe höchstens 12 Mo-
nate gewährt.

(6) Stirbt ein ehemaliges Mitglied des Landtags wäh-
rend des Bezugs von Übergangsgeld nach Absatz 2, so
werden die Leistungen nach Absatz 2 an den überleben-
den Ehegatten, den eingetragenen Lebenspartner oder
die eingetragene Lebenspartnerin, die leiblichen Ab-
kömmlinge sowie die angenommenen Kinder fortgesetzt,
wenn Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung nach
dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder
des Landtags Nordrhein-Westfalen (Abgeordnetengesetz
– AbgG NW) vom 24. April 1979 (GV. NRW. S. 238), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004 (GV.
NRW. S. 30), und der Satzung des Versorgungswerks
nicht entstehen; sind mehrere gleichberechtigte Personen
vorhanden, so ist für die Bestimmung des Zahlungsemp-
fängers bzw. der Zahlungsempfängerin die Reihenfolge
der Aufzählung maßgebend.

§ 10 

Versorgungswerk

(1) Zur Vorsorge für das Alter und zur Unterstützung
des überlebenden Ehegatten, des eingetragenen Lebens-
partners bzw. der eingetragenen Lebenspartnerin und
der Waisen wird für die Abgeordneten des Landtags
Nordrhein-Westfalen ein Versorgungswerk am Sitz des
Landtags errichtet. Dieses hat die Rechtsform einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts und den Namen „Ver-
sorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen“. Das Versorgungswerk erbringt seine Leis-
tungen ausschließlich aus eigenen Mitteln. Die Kosten
der Verwaltung trägt das Land. Soweit die Angelegen-
heiten des Versorgungswerkes nicht gesetzlich bestimmt
sind, werden sie durch die Satzung geregelt. Die Satzung
wird vom Versorgungswerk im Ministerialblatt des Lan-
des Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Die Versiche-
rungsaufsicht sowie die Körperschaftsaufsicht führt das
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für das Versicherungswesen zuständige Ministerium. Es
gelten die Vorschriften der Versorgungswerkeverordnung
(VersWerkVO NRW).

(2) Mitglieder des Versorgungswerks sind alle Abge-
ordneten, die ab Beginn der 14. Wahlperiode dem Land-
tag Nordrhein-Westfalen angehören.

(3) Organe des Versorgungswerks sind

1. die Vertreterversammlung,

2. der Vorstand,

3. der bzw. die Vorstandsvorsitzende.

(4) Die Vertreterversammlung besteht aus 10 Prozent
der Mitglieder des Versorgungswerks, maximal dreißig
Personen. Die Mitglieder und die in der Satzung vorge-
sehene Anzahl von Ersatzmitgliedern werden für die
Dauer von fünf Jahren zur Mitte einer Wahlperiode ge-
wählt. Wählbar und wahlberechtigt sind nur Mitglieder
des Versorgungswerks. Einzelheiten werden in einer
Wahlordnung geregelt. Die Vertreterversammlung be-
schließt mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln
über den Erlass und die Änderung der Satzung sowie der
Wahlordnung. Ferner beschließt sie über die Feststellung
des Jahresabschlusses, die Entlastung des Vorstandes
und die Bemessung der Leistungen. Die Vertreterver-
sammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
Der Vorstand sowie ein Drittel der Mitglieder der Vertre-
terversammlung können jederzeit die Einberufung der
Vertreterversammlung verlangen.

(5) Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, von
denen mindestens vier dem Versorgungswerk angehören
müssen. Sie dürfen der Vertreterversammlung nicht an-
gehören. Der Geschäftsführer ist Mitglied des Vorstan-
des und wird von der Vertreterversammlung bestellt.
Die übrigen Vorstandsmitglieder werden einzeln in ge-
heimer Wahl durch die Vertreterversammlung gewählt.
Die Amtsdauer des Vorstandes entspricht der Amtsdau-
er der Vertreterversammlung. Der Vorstand führt die
Geschäfte des Versorgungswerks. Aus seiner Mitte
wählt er den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende und den
stellvertretenden Vorsitzenden bzw. die stellvertretende
Vorsitzende. Der oder die Vorsitzende leitet den Vor-
stand und vertritt das Versorgungswerk gerichtlich und
außergerichtlich. Der Geschäftsführer bzw. die Ge-
schäftsführerin leitet die Geschäftsstelle, führt die lau-
fenden Verwaltungsgeschäfte und vollzieht die Be-
schlüsse des Vorstandes. 

(6) Das Versorgungswerk erbringt nach Maßgabe die-
ses Gesetzes und seiner Satzung auf Antrag folgende
Leistungen:

1. Altersrente,

2. Hinterbliebenenrente,

3. Überbrückungsgeld, 

4. Versorgungsabfindung: Erstattung von Beiträgen,
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entsprechend den Bestimmungen im Ab-
geordnetengesetz des Deutschen Bundestages,

5. Kapitalabfindung für hinterbliebene Ehegatten,
deren Rentenanspruch durch Wiederverheiratung
erlischt.

(7) Der monatliche Pflichtbeitrag zum Versorgungs-
werk beträgt für jedes Mitglied des Landtags 15,79 Pro-
zent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1. Die Bei-
träge werden von den Abgeordnetenbezügen nach § 5
Abs. 1 einbehalten und an das Versorgungswerk abge-
führt. Eine Befreiung von der Beitragspflicht erfolgt nur
unter den Voraussetzungen des § 34. Die Höhe der Al-
tersrente ist von der Dauer der Beitragszahlung sowie
dem Lebensalter des Mitglieds zum jeweiligen Zeitpunkt
der Zahlung abhängig. Eine Differenzierung der Renten-
höhen nach dem Geschlecht erfolgt nicht. Die Rente
wird erst nach dem Ausscheiden aus dem Landtag ge-
währt, wenn das Mitglied des Landtags mindestens fünf
Jahre Mitglied des Versorgungswerks war und mindes-
tens 60 Monate die Beiträge nach Satz 1 gezahlt hat. Die
Rente ruht bei einer erneuten Mitgliedschaft im Landtag
bis zum Ausscheiden.

(8) Jedes Mitglied hat Anspruch auf lebenslange
Altersrente, sobald es das 65. Lebensjahr vollendet hat

und mindestens fünf Jahre Mitglied des Versorgungs-
werks war. Ein Rentenbeginn mit Vollendung des 60. Le-
bensjahres ist möglich unter Inkaufnahme von Ab-
schlägen.

(9) Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn das
Mitglied zum Zeitpunkt des Todes mindestens fünf Jahre
Mitglied des Versorgungswerks war. Soweit Anwart-
schaften auf freiwilligen Beitragszahlungen nach der
Satzung des Versorgungswerks beruhen, setzt der An-
spruch außerdem voraus, dass insgesamt mindestens 36
freiwillige Beiträge geleistet worden sind. Die Witwen-
bzw. Witwerrente beträgt 55 Prozent des Rentenan-
spruchs oder der Rentenanwartschaft, die das Mitglied
im Zeitpunkt seines Todes erreicht hat. Die Witwen-
bzw. Witwerrente vermindert sich für jedes volle Kalen-
derjahr, um das der Hinterbliebene mehr als 15 Jahre
jünger als das Mitglied ist, um fünf, höchstens jedoch
auf 27,5 Prozent. Die Waisenrente beträgt bei Halbwai-
sen 12 Prozent, bei Vollwaisen 20 Prozent des Rentenan-
spruchs oder der Rentenanwartschaft, die das Mitglied
im Zeitpunkt seines Todes erreicht hat.

(10) Eine Anrechnung der Leistungen des Versor-
gungswerks auf das Ruhegehalt, auf Versorgungs- und
Rentenbezüge der Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes findet nicht statt. Bei dem Zusammentreffen von
Altersentschädigung nach dem Gesetz über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Januar 2004, ggf. zusammen mit Leis-
tungen nach der Satzung der Hilfskasse beim Landtag,
und Renten aus dem Versorgungswerk darf ein Betrag
von 38 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5
Abs. 1 nicht überschritten werden. Versorgungsansprü-
che aus der Zeit vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes für
die Wahrnehmung der Ämter nach § 5 Abs. 2 bleiben
unberücksichtigt. Die Altersentschädigung nach dem
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, wird
in Höhe des übersteigenden Betrages gekürzt. Renten-
beträge, die auf freiwilliger Höherversicherung beru-
hen, bleiben unberücksichtigt. Im Übrigen erfolgt keine
Anrechnung anderer Leistungen auf die Renten des
Versorgungswerks.

(11) Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Ansprüche
auf Leistungen und Beiträge verjähren in vier Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in
dem der Anspruch fällig geworden ist. Für die Hem-
mung, die Unterbrechung und die Wirkungen der Ver-
jährung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches entsprechend.

(12) Die Satzung kann vorsehen, dass andere Landes-
parlamente der Bundesrepublik Deutschland dem Ver-
sorgungswerk beitreten können.

(13) Über eine Auflösung des Versorgungswerks be-
schließt der Landtag.

§ 11 

Gesundheitsschäden und Tod

(1) Hat ein Mitglied des Landtags während seiner
Zugehörigkeit zum Landtag ohne sein grobes Verschul-
den Gesundheitsschäden erlitten, die seine Arbeits-
kraft dauernd so wesentlich beeinträchtigen, dass es
weder sein Mandat, noch bei seinem Ausscheiden aus
dem Landtag die bei seiner Wahl zum Landtag ausge-
übte, noch eine andere zumutbare Beschäftigung oder
Tätigkeit ausüben kann, so erhält es eine Altersent-
schädigung in Höhe von 20 Prozent der Abgeordneten-
bezüge nach § 5 Abs. 1. Ist der Gesundheitsschaden
durch einen Unfall eingetreten, der in Ausübung oder
infolge des Mandats geschehen ist, so erhöht sich der
Bemessungssatz auf 30 Prozent der Abgeordnetenbezü-
ge nach § 5 Abs. 1.

(2) Verstirbt ein Mitglied des Landtags während sei-
ner Zugehörigkeit zum Landtag, so erhalten dessen Hin-
terbliebene im Sinne des § 10 Abs. 1, wie auch die Hin-
terbliebenen eines Mitgliedes des Landtags im Sinne des
Absatzes 1 eine Hinterbliebenenversorgung in Höhe von
55 Prozent der Altersentschädigung nach Absatz 1. Die
Witwen- bzw. Witwerrente vermindert sich für jedes

254



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 22. April 2005

volle Kalenderjahr, um das der Hinterbliebene mehr als
15 Jahre jünger als das Mitglied ist, um fünf Prozent,
höchstens jedoch auf 27,5 Prozent. Halbwaisen erhalten
12 Prozent, Vollwaisen 20 Prozent der Altersentschädi-
gung nach Absatz 1.

(3) Renten aus dem Versorgungswerk werden in voller
Höhe angerechnet und verringern dementsprechend den
Anspruch auf Altersentschädigung und Hinterbliebe-
nenversorgung. Ansprüche auf Altersentschädigung
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mit-
glieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April
1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar
2004, bzw. nach dem Europaabgeordnetengesetz und
dem Abgeordnetengesetz des Bundes oder eines anderen
Landes und Versorgungsbezüge aus einem Amtsverhält-
nis oder einer Verwendung im öffentlichen Dienst ver-
mindern den Anspruch nach Absatz 1 und Absatz 2 um
den Betrag, um den die Versorgungsbezüge zusammen
mit den Ansprüchen nach Absatz 1 und 2 den Höchstbe-
trag von 38 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach § 5
Abs. 1 übersteigen.

(4) Leistungen nach Absatz 1 werden nur auf Antrag
gewährt. Für zurückliegende Zeiten werden Leistungen
nach Absatz 1 höchstens für drei Monate vor Antragstel-
lung gewährt.

(5) Die Feststellung von Gesundheitsschäden im Sinne
von Absatz 1 erfolgt durch den Amtsarzt am Sitz des
Landtags.

(6) Für die Versorgung nach Absatz 1 und 2 sind die
für die Versorgung von Landesbeamten geltenden Vor-
schriften sinngemäß anzuwenden.

(7) Die Abgeordneten sind gegen Unfall zu versichern.

§ 12 

Überbrückungsgeld

(1) Stirbt ein Mitglied des Landtags, so wird auf An-
trag ein einmaliges Überbrückungsgeld in Höhe der mo-
natlichen Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1 abzüglich
1.050 Euro gezahlt. Bezugsberechtigt sind nacheinander
der überlebende Ehegatte bzw. die überlebende Ehegat-
tin, der überlebende eingetragene Lebenspartner bzw.
die überlebende eingetragene Lebenspartnerin, die Kin-
der, die Eltern, die Geschwister, wenn sie mit dem bzw.
der Verstorbenen zur Zeit seines bzw. ihres Todes in
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.

(2) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds des Landtags
im Sinne von Absatz 1 Satz 2 erhalten die noch nicht ab-
gerechneten Leistungen nach diesem Gesetz, soweit sie
im Zeitpunkt des Todes fällig waren.

(3) Wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine ent-
sprechende Leistung von anderen Stellen gezahlt, so
wird das Überbrückungsgeld nach diesem Gesetz inso-
weit gekürzt.

Vierter Teil
Beihilfe und Zuschuss zu den 

Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und 
Todesfällen; Unterstützungen

§ 13 

Beihilfe und Zuschuss zu den 
Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- 

und Todesfällen

(1) Die Abgeordneten und Versorgungsempfänger
und Versorgungsempfängerinnen erhalten eine Beihilfe
zu den notwendigen Kosten in Krankheits-, Pflege-,
Geburts- und Todesfällen in sinngemäßer Anwendung
der Beihilfevorschriften für Landesbeamte und Lan-
desbeamtinnen. Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen im Sinne dieser Vorschrift sind
ehemalige Abgeordnete, die Altersentschädigung wegen
Gesundheitsschäden nach diesem Gesetz oder eine Ren-
te aus dem Versorgungswerk beziehen, sowie deren
Hinterbliebene, die Hinterbliebenenversorgung wegen
Gesundheitsschäden oder Tod oder eine Hinterbliebe-
nenrente aus dem Versorgungswerk erhalten. Soweit in
den Beihilfevorschriften für Landesbeamte und Lan-

desbeamtinnen eine über die Eigenvorsorge hinausge-
hende vorgeschriebene Selbstbeteiligung an den Kosten
(Kostendämpfungspauschale) vorgesehen ist, richtet sie
sich für den Präsidenten oder die Präsidentin nach der
höchsten, für die Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin-
nen nach der zweithöchsten und für die übrigen Mit-
glieder des Landtags nach der dritthöchsten der für
Landesbeamten und Landesbeamtinnen geltenden Stu-
fen. Die Kostendämpfungspauschale bei Bezug von Al-
tersentschädigung wegen Gesundheitsschäden oder ei-
ner Rente aus dem Versorgungswerk beträgt jeweils 70
Prozent, bei Hinterbliebenenrenten 40 Prozent der nach
Satz 3 maßgeblichen Beträge. Sofern eine der in Satz 2
genannten Leistungen bezogen wird, beträgt die Selbst-
beteiligung höchstens 1 Prozent des nachgewiesenen
jährlichen Bruttobetrages der Summe der Versorgungen
aus der Mitgliedschaft in einem Landesparlament, dem
Deutschen Bundestag oder dem Europäischen Parla-
ment.

(2) Die Beihilfe wird auch zu Aufwendungen gewährt,
die während des Bezuges des Übergangsgeldes oder des
Aufstockungsbetrages entstehen. 

(3) Besteht ein Anspruch auf Beihilfe auch gegenüber
dem Deutschen Bundestag oder gegenüber der gesetzge-
benden Körperschaft eines anderen Landes, so ruht der
Anspruch nach diesem Gesetz.

(4) Anstelle der Beihilfe nach Absatz 1 erhalten die
Abgeordneten, Versorgungsempfänger und Versorgungs-
empfängerinnen jeweils einen Zuschuss zu ihren Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Als Zuschuss ist
die Hälfte des Höchstbeitrages zu zahlen, der bei Kran-
ken- und Pflegeversicherungspflicht (§ 5 SGB V, § 20
SGB XI) für die gesetzliche Kranken- und soziale Pfle-
geversicherung bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse
als Kranken- und Pflegekasse am Sitz des Landtags auf-
zuwenden wäre. Wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften
eine entsprechende Leistung von anderen Stellen ge-
zahlt, so wird der Zuschuss nach diesem Gesetz insoweit
gekürzt.

(5) Die Entscheidung darüber, ob das Mitglied des
Landtags an Stelle der Beihilfe nach Absatz 1 den Zu-
schuss nach Absatz 4 in Anspruch nehmen will, ist in-
nerhalb von vier Monaten nach Annahme des Mandats
dem Präsidenten bzw. der Präsidentin mitzuteilen; die
Entscheidung ist für die Dauer der Wahlperiode unwi-
derruflich. Versorgungsempfänger und Versorgungsemp-
fängerinnen haben die Entscheidung innerhalb von vier
Monaten nach Zustellung des Versorgungsbescheides
dem Präsidenten bzw. der Präsidentin mitzuteilen; sie
bleiben an diese Entscheidung gebunden.

(6) In besonderen Ausnahmefällen kann der Präsident
bzw. die Präsidentin eine Ausnahme von der Regelung
des Absatzes 5 zulassen.

§ 14 

Unterstützungen

Der Präsident bzw. die Präsidentin kann in besonde-
ren wirtschaftlichen Notfällen einem Mitglied des Land-
tags einmalige Unterstützungen, einem ehemaligen Mit-
glied des Landtags und dessen Hinterbliebenen einmali-
ge Unterstützungen und laufende Unterhaltszuschüsse
gewähren.

Fünfter Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 15 

Bericht über die 
Angemessenheit der Abgeordnetenbezüge 

und Beschlussfassung

Der Präsident bzw. die Präsidentin erstattet dem
Landtag jährlich bis zum 30. September einen Bericht
über die Angemessenheit der Entschädigung im Sinne
des Artikels 50 der Landesverfassung und legt zugleich
einen Vorschlag zur Anpassung der Abgeordnetenbezüge
(§§ 5 und 6) vor. Grundlage des Vorschlags zu den §§ 5
und 6 sind die vom Präsidenten des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik zu übermittelnden
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Feststellungen über die allgemeine Lohn- und Gehalts-
entwicklung und die Veränderungen der Lebenshal-
tungskosten und Einzelhandelspreise im vorausgegange-
nen Jahr. Der Landtag berät und beschließt unter
Berücksichtigung des Vorschlags des Präsidenten bzw.
der Präsidentin des Landtags frühestens mit Wirkung
vom 1. Januar des darauf folgenden Jahres.

§ 16 

Sicherung der 
Unabhängigkeit der Abgeordneten

(1) Ein Mitglied des Landtags darf für die Ausübung
seines Mandats keine anderen als die in diesem Gesetz
vorgesehenen Zuwendungen annehmen. Eine Vergütung
aus einem Dienst- oder Werkverhältnis darf es nur an-
nehmen, soweit diese sich nicht auf die Ausübung des
Mandats bezieht. Die Annahme von Zuwendungen, die
das Mitglied des Landtags, ohne die danach geschulde-
ten Dienste zu leisten, nur deshalb erhält, weil von ihm
im Hinblick auf sein Mandat erwartet wird, dass es im
Landtag die Interessen des Zahlenden vertreten und
nach Möglichkeit durchsetzen wird, ist unzulässig. Be-
sondere parlamentarische Aufgaben, die Abgeordnete
für ihre Fraktion wahrnehmen, dürfen von dieser vergü-
tet werden.

(2) Die Mitglieder des Landtags haben die Pflicht zur
Anzeige

1. ihres Berufes und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten
sowie anderer Tätigkeiten, die auf für die Ausübung
des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen
hinweisen können;

2. von Art und Umfang der nach Nummer 1 anzeige-
pflichtigen selbstständigen oder unselbstständigen
Tätigkeiten oder Gewerbe sowie von Art, Höhe und
Herkunft der daraus erzielten Einkünfte, wenn ein
festgelegter Mindestbetrag überstiegen wird.

(3) Die Mitglieder des Landtags haben die Pflicht zur
Rechnungsführung und Anzeige von Spenden, wenn ein
festgelegter Mindestbetrag überstiegen wird.

(4) Wirkt ein Mitglied des Landtags in einem Aus-
schuss an der Beratung oder Abstimmung über einen
Gegenstand mit, an welchem es selbst oder ein anderer,
für den es gegen Entgelt tätig ist, ein wirtschaftliches In-
teresse hat, so hat es diese Interessenverknüpfung zuvor
im Ausschuss offen zu legen, soweit sie sich nicht aus
den nach Absatz 6 veröffentlichten Angaben ergibt.

(5) Die Angaben nach Absatz 2 Nr. 1 sind innerhalb
von drei Monaten nach Annahme des Mandats sowie
nach jeder anzeigepflichtigen Änderung der Verhältnis-
se, die Angaben nach Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 3 sind
jährlich gegenüber der Präsidentin bzw. dem Präsiden-
ten des Landtags zu machen.

(6) Die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags
veröffentlicht die Angaben gemäß Absatz 2 Nr. 1 und
Absatz 3.

(7) Der Landtag Nordrhein-Westfalen gibt sich Ver-
haltensregeln für seine Mitglieder. Die Verhaltensregeln
müssen insbesondere ergänzende Bestimmungen enthal-
ten über

1. die Pflicht der Mitglieder des Landtags gemäß Ab-
satz 2 Nr. 1 zur Anzeige ihres Berufs und ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeiten sowie anderer Tätigkeiten,
die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame
Interessenverknüpfungen hinweisen können, unter-
schieden nach Tätigkeiten vor und nach der Über-
nahme des Mandats einschließlich ihrer Änderungen
während der Ausübung des Mandats;

2. die Pflicht gemäß Absatz 2 Nr. 2 zur Anzeige von Art
und Umfang der selbstständigen oder unselbstständi-
gen Tätigkeiten oder Gewerbe sowie Art, Höhe und
Herkunft der anzeigepflichtigen Einkünfte, insbeson-
dere über die Höhe des Mindestbetrags;

3. die Pflicht zur Rechnungsführung und Anzeige von
Spenden gemäß Absatz 3, insbesondere über die Höhe
des Mindestbetrags;

4. die Veröffentlichung der Angaben der Mitglieder des
Landtags.

§ 17 

Verfahren bei Verstößen

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass 

1. ein Mitglied des Landtags seine Pflichten nach § 16
verletzt oder 

2. gegen das Verbot gemäß § 16 Abs. 1 verstoßen hat
oder 

3. ein Mitglied des Landtags sich weigert, an der Auf-
klärung mitzuwirken, 

oder

4. die nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 angezeigten Tätigkeiten
sowie die daraus erzielten Einkünfte oder die nach
§ 16 Abs. 3 angezeigten Spenden die unabhängige
Ausübung des Mandats gefährden, 

leitet die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags
nach Anhörung des betreffenden Mitglieds des Landtags
eine Prüfung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht
ein. Sie bzw. er kann von dem Mitglied des Landtags er-
gänzende Auskünfte zur Erläuterung und Aufklärung
des Sachverhalts verlangen. Ferner kann sie bzw. er die
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden der Fraktion, der das
betreffende Mitglied angehört, um eine Stellungnahme
bitten.

(2) Stellt die Präsidentin bzw. der Präsident des
Landtags fest, dass eine Pflichtverletzung, ein Verstoß
gegen Verbote oder eine Gefährdung der unabhängigen
Ausübung des Mandats im Sinne des Absatzes 1 vor-
liegt, unterrichtet sie bzw. er die Fraktionsvorsitzenden
in einer gemeinsamen vertraulichen Sitzung. Wird der
Feststellung der Präsidentin bzw. des Präsidenten des
Landtags widersprochen, setzt sie bzw. er die Prüfung
fort. Gegen die abschließende Feststellung der Präsi-
dentin bzw. des Präsidenten ist ein Widerspruch nicht
zulässig. 

(3) Die Feststellung der Präsidentin bzw. des Präsi-
denten des Landtags, dass eine Pflichtverletzung, ein
Verstoß gegen Verbote oder eine Gefährdung der unab-
hängigen Ausübung des Mandats im Sinne des Absat-
zes 1 vorliegt, wird als Drucksache veröffentlicht. Die
Feststellung, dass eine Pflichtverletzung, ein Verstoß ge-
gen Verbote oder eine Gefährdung der unabhängigen
Ausübung des Mandates nicht vorliegt, kann die Präsi-
dentin bzw. der Präsident des Landtags im Einverneh-
men mit dem betreffenden Mitglied des Landtags ver-
öffentlichen. Sie wird veröffentlicht, falls das betreffen-
de Mitglied des Landtags es verlangt.

(4) Wer eine nach § 16 Abs. 1 verbotene Zuwendung
empfängt, hat sie oder, falls dies nicht möglich ist, ihren
Wert an das Land abzuführen. Die Präsidentin bzw. der
Präsident des Landtags macht den Anspruch geltend. 

§ 18 

Beginn und Ende 
der Ansprüche, Zahlungsvorschriften

(1) Die in den §§ 5, 6, 13 und 14 geregelten Ansprüche
entstehen mit dem Tag der Annahme der Wahl, auch
wenn die Wahlperiode des letzten Landtags noch nicht
abgelaufen ist, mit der Maßgabe, dass bis zum Beginn
der neuen Wahlperiode die anteiligen Abgeordnetenbe-
züge nach § 5 um den anteiligen Pflichtbeitrag zum Ver-
sorgungswerk gekürzt werden. Im Falle des vorzeitigen
Ausscheidens des Präsidenten bzw. der Präsidentin, ei-
nes Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin endet die
Zahlung der zusätzlichen Leistungen nach § 5 Abs. 2 mit
dem Ablauf des Tages des Ausscheidens aus diesem Amt.
Ein ausscheidendes Mitglied des Landtags erhält die Ab-
geordnetenbezüge nach § 5 bis zum Ende des Monats, in
dem seine Mitgliedschaft endet. Mitglieder des Präsidi-
ums und des Ständigen Ausschusses gemäß Artikel 40
der Landesverfassung erhalten die in Satz 1 genannten
Leistungen bis zum Ende des Monats, in dem ein neu ge-
wählter Landtag zusammentritt. Die Leistungen werden
für einen Monat nur einmal gewährt.

(2) Übergangsgeld, Aufstockungsbetrag und Renten
aus dem Versorgungswerk bzw. Leistungen an Hinter-
bliebene werden nicht gezahlt, wenn die Mitgliedschaft
im Landtag auf Grund des § 5 Nr. 2 des Landeswahlge-
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setzes verloren geht. Stattdessen werden die an das Ver-
sorgungswerk geleisteten Beiträge erstattet. Die Verzin-
sung erfolgt in Höhe des garantierten Rechnungszinses,
der im maßgeblichen technischen Geschäftsplan ausge-
wiesen ist.

(3) Die Abgeordnetenbezüge nach § 5 sowie die Leis-
tungen nach den §§ 10, 11, 12 und 13 Abs. 4 einschließ-
lich der Pflichtbeiträge zum Versorgungswerk werden
monatlich im Voraus gezahlt. Ist nur ein Teil zu leisten,
so wird für jeden Kalendertag ein Dreißigstel gezahlt.

(4) Im Falle der Auflösung des Landtags stehen den
Abgeordneten die in den §§ 5 und 6 geregelten An-
sprüche bis zum Ende des Monats zu, in dem die Neu-
wahl stattfindet. Für die Abgeordneten des neu gewähl-
ten Landtags entstehen diese Ansprüche mit dem Ersten
des auf die Neuwahl folgenden Monats, sofern sie nicht
nach Absatz 1 zu einem früheren Zeitpunkt entstanden
sind.

§ 19 

Rundung

Die Leistungen nach diesem Gesetz werden auf volle
Euro aufgerundet. Der Pflichtbeitrag zum Versorgungs-
werk wird abgerundet.

§ 20 

Verzicht, Übertragbarkeit

(1) Ein Verzicht auf die Abgeordnetenbezüge nach § 5
ist unzulässig. Der Anspruch ist nur bis zu einem Viertel
übertragbar.

(2) Ansprüche auf Leistungen aus dem Versorgungs-
werk können weder abgetreten noch verpfändet werden.
Im Übrigen können Ansprüche auf laufende Leistungen
aus dem Versorgungswerk wie Arbeitseinkommen ge-
pfändet werden.

Sechster Teil
Angehörige des 

öffentlichen Dienstes im Landtag

§ 21 

Verwendung im öffentlichen Dienst

Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäfti-
gung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer
Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren
Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht
gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an
der eine Körperschaft oder ein Verband im Sinne des
Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen
oder in anderer Weise beteiligt ist.

§ 22 

Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

Beamte bzw. Beamtinnen im Sinne des § 2 des Landes-
beamtengesetzes, die Dienstbezüge erhalten, können
nicht Mitglieder des Landtags sein.

§ 23 

Rechte und Pflichten 
aus dem Beamtenverhältnis

(1) Ein in den Landtag gewählter Beamter bzw. eine
Beamtin im Sinne des § 2 des Landesbeamtengesetzes,
der bzw. die Dienstbezüge erhält, scheidet mit dem Be-
ginn der Mitgliedschaft im Landtag aus seinem bzw. ih-
rem Amt aus. Die Rechte und Pflichten aus dem Beam-
tenverhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit und des Verbots der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken ruhen von diesem Zeitpunkt an
für die Dauer der Mitgliedschaft im Landtag, längstens
jedoch bis zum Eintritt in den Ruhestand. Der Beamte
bzw. die Beamtin hat das Recht, seine bzw. ihre Amtsbe-
zeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) zu
führen. Bei unfallverletzten Beamten und Beamtinnen

bleiben die Ansprüche auf das Heilverfahren und einen
Unfallausgleich unberührt.

(2) In den Landtag gewählten Beamten und Beamtin-
nen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ist auf ihren
Antrag Urlaub ohne Anwärterbezüge zu gewähren. Wird
der Beamte bzw. die Beamtin nach Bestehen der Lauf-
bahnprüfung zum Beamten auf Probe bzw. zur Beamtin
auf Probe ernannt, so ruhen die Rechte und Pflichten
aus diesem Beamtenverhältnis mit Ausnahme der Pflicht
zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme
von Belohnungen und Geschenken von dem Tage an, mit
dem die Ernennung wirksam wird.

§ 24 

Wiederverwendung 
nach Beendigung des Mandats

(1) Hat das Beamtenverhältnis während der Mitglied-
schaft im Landtag nicht geendet, so ruhen nach der Be-
endigung der Mitgliedschaft die in dem Beamtenverhält-
nis begründeten Rechte und Pflichten vorläufig weiter.
Beamte und Beamtinnen sind auf ihren Antrag, der in-
nerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Mit-
gliedschaft zu stellen ist, spätestens drei Monate nach
der Antragstellung wieder in das frühere Beamtenver-
hältnis zurückzuführen. Das zu übertragende Amt muss
derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören
wie das zuletzt bekleidete Amt und mit mindestens dem-
selben Endgrundgehalt ausgestattet sein. Vom Tage der
Antragstellung an werden die Dienstbezüge des zuletzt
bekleideten Amtes gezahlt bis zur Rückführung in das
Beamtenverhältnis, längstens bis zum Ende des Monats,
in dem die Altersgrenze erreicht wird.

(2) Stellt ein Beamter bzw. eine Beamtin innerhalb
von drei Monaten seit der Beendigung der Mitgliedschaft
im Landtag einen Antrag nach Absatz 1 nicht, so ruhen
die in dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte und
Pflichten (§ 23 Abs. 1) weiter bis zum Eintritt in den Ru-
hestand. Die oberste Dienstbehörde kann den Beamten
bzw. die Beamtin jedoch, wenn er bzw. sie weder dem
Landtag mindestens zwei Wahlperioden angehört noch
bei Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag das 55.
Lebensjahr vollendet hat, unter Übertragung eines Am-
tes im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 wieder in das frühere
Beamtenverhältnis zurückführen; folgt der Beamte bzw.
die Beamtin der Aufforderung zur Rückkehr nicht, so ist
er bzw. sie mit Ablauf der ihm gesetzten Frist entlassen.
Satz 2 gilt nicht, wenn der Beamte bzw. die Beamtin
während der Dauer der Mitgliedschaft im Landtag Mit-
glied der Landesregierung gewesen ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Wahlbeamte und
Wahlbeamtinnen auf Zeit nur insoweit, als das von
ihnen zuletzt bekleidete oder ein gleichwertiges Amt im
Sinne des Absatzes 1 Satz 3 bei ihrem Dienstherrn
besetzbar ist. Ist dies nicht der Fall, so gilt mit der Been-
digung der Mitgliedschaft im Landtag die Amtszeit,
höchstens aber der Teil der Amtszeit, der bis zum Er-
reichen der Altersgrenze hätte zurückgelegt werden
können, als abgeleistet.

§ 25 

Dienstzeiten im öffentlichen Dienst

(1) Das Besoldungsdienstalter von Beamten und Be-
amtinnen wird nach der Beendigung der Mitgliedschaft
im Landtag um die Hälfte der Dauer der Mitgliedschaft
hinausgeschoben. Das Besoldungsdienstalter wird ferner
stets um die Hälfte der Zeit hinausgeschoben, in der die
Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis nach
§ 23 Abs. 1 ruhen.

(2) Werden Beamte und Beamtinnen nicht nach § 24 in
das frühere Beamtenverhältnis zurückgeführt, so wird
das Besoldungsdienstalter um die Zeit nach der Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Landtag bis zum Eintritt in
den Ruhestand hinausgeschoben.

(3) Die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag gilt nicht
als Dienstzeit im Sinne des Versorgungsrechts. Die Zeit
nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ist
nur zu berücksichtigen, wenn Beamte und Beamtinnen
nach § 24 in das frühere Beamtenverhältnis zurückge-
führt werden.
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(4) Nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Land-
tag ist die Zeit der Mitgliedschaft auf laufbahnrechtliche
Dienstzeiten, jedoch nicht auf die Probezeit und im Falle
des § 23 Abs. 2 Satz 1 nicht auf die Zeit des Vorberei-
tungsdienstes, anzurechnen.

§ 26 

Richter, Angestellte, Auszubildende

(1) Die §§ 22 bis 25 gelten entsprechend für Richter
und Richterinnen des Landes. Für Angestellte und die in
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis ste-
henden Bediensteten des Landes, der Gemeinden, der
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten die §§ 22 bis 25
sinngemäß.

(2) Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag
ist bei Angestellten die Zeit der Mitgliedschaft auf
Dienst- und Beschäftigungszeiten anzurechnen; im Rah-
men einer bestehenden zusätzlichen Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung gilt dies nur im Hinblick auf Vor-
schriften, die die Anwartschaft oder den Anspruch dem
Grunde nach regeln. Die Anrechnung im Rahmen einer
bestehenden betrieblichen oder überbetrieblichen Al-
tersversorgung richtet sich nach § 4 Abs. 2.

Siebter Teil
Fraktionen und fraktionslose Abgeordnete

§ 27 

Fraktionen; 
Leistungen an fraktionslose Abgeordnete

(1) Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens
fünf Prozent der Mitglieder des Landtags. Einzelheiten
über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktio-
nen werden in einem Fraktionsgesetz geregelt.

(2) Vereinigungen von Abgeordneten, die nicht die in
Absatz 1 genannte Fraktionsmindeststärke erreichen,
aber im Übrigen die Fraktionsmerkmale erfüllen
(Zusammenschlüsse von fraktionslosen Abgeordneten),
erhalten Leistungen in entsprechender Anwendung der
§§ 3 und 4 Fraktionsgesetz. Der Grundbetrag wird durch
die Sachleistungen abgegolten.

(3) Fraktionslose Abgeordnete erhalten Leistungen in
Höhe von 25 Prozent des Betrages je Fraktionsmitglied
in entsprechender Anwendung des § 4 Abs. 1 Satz 2
Fraktionsgesetz.

(4) Die Bestimmungen des Fraktionsgesetzes zur
Zweckbindung, Verwendung, Rechnungslegung und
Überprüfung der nach Absatz 2 und 3 zur Verfügung ge-
stellten Mittel sowie zur Veröffentlichung der Rechnung
gelten sinngemäß.

Achter Teil
Änderung von Rechtsvorschriften, 

Übergangsregelungen, In-Kraft-Treten

§ 28 

Übergangsregelung für die 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes

(1) Auf Grund des § 2 des Landesrechtsstellungsgeset-
zes vom 25. April 1972 (GV. NRW. S. 100), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. Dezember 1977 (GV. NRW.
S. 456), in den Ruhestand getretene Beamte und Beam-
tinnen, die in einen nach der Verkündung dieses Geset-
zes zu wählenden Landtag gewählt werden, gelten mit
dem Beginn ihrer Mitgliedschaft im Landtag als unter
gleichzeitigem Ruhen der Rechte und Pflichten (§ 23
Abs. 1) wieder in das Beamtenverhältnis berufen, sofern
sie die allgemeinen Voraussetzungen für diese Berufung
noch erfüllen; das gilt für Beamte und Beamtinnen auf
Zeit nur insoweit, als in diesem Zeitpunkt ihre Amtszeit
noch nicht abgelaufen ist. Ansprüche, die bis zum Ende
der laufenden Wahlperiode des Landtags hinsichtlich
der Anrechnung von Mandatszeiten als Dienstzeit im
Sinne des Besoldungs-, des Versorgungs- und des Lauf-
bahnrechts entstanden sind, bleiben erhalten.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Richter und Richte-
rinnen. Er gilt sinngemäß für Angestellte, deren Arbeits-
verhältnis auf Grund des § 7 des Landesrechtsstellungs-
gesetzes geruht hat.

§ 29 

Landesrechtsstellungsgesetz

(1) Die Vorschriften des Landesrechtsstellungsgeset-
zes gelten fort für Beamte und Beamtinnen, Richter
und Richterinnen, die nach seinem § 2 in den Ruhe-
stand getreten sind, und für Angestellte, deren Arbeits-
verhältnis nach seinem § 7 ruhte, sofern sie spätestens
mit dem Ende der achten Wahlperiode aus dem Land-
tag ausgeschieden sind und für Wahlbeamte und Wahl-
beamtinnen auf Zeit, die nach seinem § 6 in den Ruhe-
stand getreten sind, sofern sie spätestens mit dem Ende
der achten Wahlperiode aus dem Bundestag ausge-
schieden sind.

§ 30 

Anrechnung von 
Zeiten für das Übergangsgeld

Zeiten der Mitgliedschaft im Landtag, die vor In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes liegen, werden bei der
Berechnung des Zeitraumes, für den Übergangsgeld zu
zahlen ist, berücksichtigt, soweit nicht die frühere Zeit
durch die Gewährung eines Übergangsgeldes bereits
abgegolten wurde.

§ 31 

Weitergeltung alten Rechts

(1) Zeiten der Mitgliedschaft im Landtag bis zum Be-
ginn der 14. Wahlperiode werden nach dem Gesetz über
die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags
Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, abgegolten.

(2) An die Stelle der steuerpflichtigen Entschädigung
nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse
der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen vom
24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. Januar 2004, tritt ein Bemessungssatz von 50,6 Pro-
zent der Abgeordnetenbezüge nach § 5 Abs. 1 dieses
Gesetzes. Für die Zusatzentschädigung nach Absatz 2
für Präsidenten und Präsidentinnen beträgt der Bemes-
sungssatz 50,6 Prozent, für Vizepräsidenten und -präsi-
dentinnen 25,3 Prozent der Abgeordnetenbezüge nach
§ 5 Abs. 1 dieses Gesetzes.

(3) Soweit Anspruch auf Leistungen nach § 20 des Ge-
setzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004,
besteht, richtet sich die Höhe nach § 13 dieses Gesetzes.

§ 32 

Hilfskasse beim 
Landtag Nordrhein-Westfalen

Zur Vorsorge für Alter und Invalidität und zur Unter-
stützung des überlebenden Ehegatten und der Waisen ist
für die Abgeordneten, die vor In-Kraft-Treten des Ge-
setzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Landtags Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2004, dem
Landtag Nordrhein-Westfalen ab 1. September 1965 an-
gehört und zu diesem Zeitpunkt das 62. Lebensjahr noch
nicht vollendet hatten, eine Hilfskasse in der Rechtsform
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts eingerichtet.
Die dazu ergangenen Regelungen im Gesetz über die
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nord-
rhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Januar 2004, bleiben unberührt.
Im Übrigen gilt § 31 Abs. 2.

§ 33 

Besitzstandswahrung beim Übergangsgeld

(1) Übergangsgeld nach diesem Gesetz wird erstmalig
gezahlt, wenn das Ausscheiden aus dem Landtag nach
Beginn der 14. Wahlperiode erfolgt.
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(2) Abweichend von § 9 erhalten die Mitglieder des
Landtags, die sowohl am Ende der 13. als auch zu
Beginn der 14. Wahlperiode dem Landtag angehören,
bei ihrem Ausscheiden aus dem Landtag nacheinander
Übergangsgeld nach § 11 des Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-
Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Januar 2004, für Mandatszeiten bis
zum Ende der 13. Wahlperiode und den Aufstockungs-
betrag nach § 9 Abs. 3 bis 6 dieses Gesetzes für
Mandatszeiten ab Beginn der 14. Wahlperiode. Ins-
gesamt wird Übergangsgeld höchstens für zwei Jahre
gewährt.

§ 34 

Besitzstandswahrung bei der 
Altersentschädigung, Optionsrecht

(1) Abweichend von § 10 erhalten die Mitglieder des
Landtags, die sowohl am Ende der 13. als auch zu Be-
ginn der 14. Wahlperiode dem Landtag angehören und
bei Beginn der 14. Wahlperiode bereits eine Mitglied-
schaft von 5 Jahren vorweisen können, auf Antrag für
die Mandatszeit bis zum Ende der 14. Wahlperiode Leis-
tungen nach §§ 12 bis 14, 22 des Gesetzes über die
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags Nord-
rhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Januar 2004.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist innerhalb von 6 Mo-
naten nach Beginn der 14. Wahlperiode beim Präsiden-
ten bzw. der Präsidentin des Landtags Nordrhein-West-
falen schriftlich zu stellen und wirkt zurück auf den Be-
ginn der Wahlperiode.

(3) Bei einer Entscheidung nach Absatz 1 werden die
Abgeordnetenbezüge in Höhe des Pflichtbeitrages zum
Versorgungswerk gekürzt.

(4) Wird eine Entscheidung nach Absatz 1 getroffen,
erhalten diejenigen Abgeordneten, die vor Erreichen ei-
ner Mitgliedschaftsdauer von mehr als siebeneinhalb
Jahren aus dem Landtag ausscheiden oder ihre Mitglied-
schaft im Landtag auf Grund § 5 Nr. 2 Landeswahlge-
setz verlieren, abweichend von § 18 Abs. 2 für die Zeit
der Mitgliedschaft im Landtag eine Versorgungsabfin-
dung gemäß § 16 des Gesetzes über die Rechtsverhältnis-
se der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen
vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. Januar 2004.

§ 35 

Übergangsbestimmung 
für das Versorgungswerk

(1) Abweichend von § 10 Abs. 4 wird die Satzung zur
Gründung des Versorgungswerks vom Landtag der 14.
Wahlperiode in seiner ersten Sitzung beschlossen.

(2) Die erste Vertreterversammlung des Versorgungs-
werks kann auch zu einem anderen Zeitpunkt als dem in
§ 10 Abs. 4 vorgegebenen gewählt werden. Sie ist spätes-
tens sechs Wochen nach In-Kraft-Treten der Satzung zu
wählen. Ihre Amtszeit endet mit der Wahl der zweiten
Vertreterversammlung, die zur Mitte der auf die Wahl
der ersten Vertreterversammlung folgenden Wahlperiode
gemäß § 10 Abs. 4 gewählt wird.

(3) Bis zur Gründung der Einrichtungen des Versor-
gungswerks wird das Vermögen von dem Präsidenten
bzw. der Präsidentin des Landtags treuhänderisch ver-
waltet.

§ 36 

In-Kraft-Treten

(1) Das Gesetz tritt mit Beginn der 14. Wahlperiode in
Kraft. Leistungen nach den §§ 5 und 6 werden erstmalig
mit Beginn der 14. Wahlperiode des Landtags Nord-
rhein-Westfalen gezahlt.

(2) Die in den Landtag der 14. Wahlperiode gewählten
Bewerber und Bewerberinnen, die nicht dem Landtag
der 13. Wahlperiode angehört haben, erhalten ab dem
Tag der Annahme der Wahl Entschädigungen nach den
§§ 5, 6 Abs. 1 bis 3 und 5, 20 und 21 des Gesetzes über

die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags
Nordrhein-Westfalen vom 24. April 1979, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27. Januar 2004.

(3) Unbeschadet § 18 Abs. 1 Satz 3 und 4 erhalten die
Mitglieder des 14. Landtags, die dem Landtag bereits in
der 13. Wahlperiode angehört haben, ab Beginn der 14.
Wahlperiode Leistungen nach diesem Gesetz. Soweit für
den Monat, in den der Beginn der Wahlperiode fällt, be-
reits Leistungen nach dem Gesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder des Landtags Nordrhein-West-
falen vom 24. April 1979, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Januar 2004, gezahlt worden sind, erfolgt eine
Verrechnung.

Düsseldorf, den 5. April 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Für den
Innenminister 

der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

– GV. NRW. 2005 S. 252

1101

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Rechtsstellung der Fraktionen 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen 

(Fraktionsgesetz – FraktG NRW)

Vom 5. April 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Rechtsstellung der Fraktionen 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen 

(Fraktionsgesetz – FraktG NRW)

Artikel 1

Änderung des Gesetzes 
über die Rechtsstellung der Fraktionen 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen 

(Fraktionsgesetz – FraktG NRW)

Das Fraktionsgesetz wird wie folgt geändert:

I. Abschnitt 1 „Status und Organisation“ wird wie folgt
geändert:

1. Die Überschrift zu § 1 wird wie folgt gefasst:

„Rechtsstellung, Bildung 
und Aufgaben der Fraktionen“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Fraktionen nehmen als unabhängige und
selbständige Gliederungen des Parlaments Ver-
fassungsaufgaben wahr. Als Teil des Landtags
sind sie unmittelbar Adressat der politischen
Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger
und zugleich selbst maßgeblicher Faktor des
politisch-parlamentarischen Willensbildungs-
prozesses.“
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b) Folgende Absätze 2 bis 4 werden eingefügt: 

„(2) Fraktionen sind mit eigenen Rechten und
Pflichten ausgestattete Vereinigungen im Landtag,
zu denen sich Mitglieder des Landtags nach
Maßgabe seiner Geschäftsordnung zusammenge-
schlossen haben. Sie helfen ihren Mitgliedern, ihre
parlamentarische Tätigkeit auszuüben und zur
Verfolgung gemeinsamer Ziele aufeinander abzu-
stimmen. Fraktionen wirken unmittelbar auf den
parlamentarisch-politischen Willensbildungspro-
zess ein, indem sie eigene Standpunkte formulie-
ren, Initiativen und Konzepte entwickeln und um-
setzen.

(3) Zu den Aufgaben der Fraktionen gehört die
eigenständige Öffentlichkeitsarbeit. Sie dient der
Unterrichtung der Öffentlichkeit über parlamen-
tarische Vorgänge, Initiativen und Konzepte der
Fraktionen, der Vermittlung ihrer politischen
Standpunkte und dem Dialog mit dem Bürger
über parlamentarische Fragen. Die Fraktionen
sind innerhalb der zulässigen Aufgabenwahrneh-
mung in der Entscheidung über die geeigneten
Mittel und Formen ihrer Öffentlichkeitsarbeit
frei. Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen unter-
liegt nicht dem Gebot der politischen Neutralität.
Die Urheberschaft der Fraktion muss erkennbar
sein.

(4) Die Fraktionen haben das Recht, mit anderen
Fraktionen und mit Fraktionen anderer Parla-
mente zusammenzuarbeiten, regionale und über-
regionale sowie internationale Kontakte zu pfle-
gen.“

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die neuen
Absätze 5 und 6.

d) § 1 Abs. 5 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Bei der Beschäftigung von Personal sind die
Fraktionen nicht an Tarifverträge gebunden; § 2
des Gesetzes über die Anwendung beamten- und
besoldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbe-
amtete Angehörige des öffentlichen Dienstes gilt
entsprechend.“

3. In § 2 Abs. 4 FraktG werden die Wörter „im Hand-
buch des Landtags“ gestrichen. 

II. Abschnitt 2 wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift zu Abschnitt 2 wird wie folgt gefasst:

„Leistungen an Fraktionen“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Fraktionen erhalten zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben Geld- und Sachleistungen. Sie er-
halten die Geldleistungen zur eigenen Bewirt-
schaftung übertragen. Vorbehaltlich der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Kontrolle finden die
Vorschriften über das öffentliche Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesen auf die Fraktionen kei-
ne Anwendung. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.“

b) Der bisherige Absatz 1 Satz 2 wird neuer Ab-
satz 2. Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 ange-
fügt:

„Sachleistungen gehen nicht in das Eigentum der
Fraktionen über.“

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die neuen
Absätze 3 und 4.

d) In Absatz 3 werden die Wörter „sonstige Zuschüs-
se“ durch die Wörter „weitere Leistungen“ ersetzt
und vor dem Wort „gesetzlich“ die Wörter „an an-
derer Stelle“ eingefügt.

e) In Absatz 4 werden die Wörter „nach Absatz 1
und 2 gewährten Zuschüsse“ durch die Wörter
„gewährten Leistungen“ ersetzt und folgender
Satz 2 eingefügt: 

„Eine Verwendung für Parteiaufgaben ist unzu-
lässig.“

3. Die Überschrift zu § 4 wird wie folgt gefasst:

„Zuweisung und Bewirtschaftung 
der Geldleistungen“.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Zuschüsse“ durch
das Wort „Geldleistungen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Der Zuschuss“
durch die Wörter „Die Geldleistung“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 und 2 werden die Wörter „den Zu-
schuss“ durch die Wörter „die Geldleistung“
ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Wort „Der“ zu Beginn
des Satzes durch das Wort „Die“, das Wort
„Zuschuss“ durch das Wort „Geldleistung“
und das Wort „Zuschüssen“ durch das Wort
„Geldleistungen“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „der Zuschuss“
durch die Wörter „die Geldleistung“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Fraktionen dürfen aus den Geldleistun-
gen nach Absatz 1 und 2, auch über das Ende der
Wahlperiode hinaus, Rückstellungen und Rückla-
gen bilden. Sie sind verpflichtet, zum Ende der
Wahlperiode Rückstellungen zu bilden, um einge-
gangene und gesetzliche Verpflichtungen im per-
sonellen und sächlichen Bereich auch über die
Wahlperiode hinaus erfüllen zu können. Rückla-
gen und Rückstellungen dürfen insgesamt am En-
de eines Kalenderjahres und am Ende der Wahlpe-
riode 60 v.H. des Jahresetats nicht überschreiten.
Die Fraktionen dürfen keine Kredite aufnehmen.
Leasingverträge sind zulässig.“

5.

a) In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Zuschüsse“
durch das Wort „Geldleistungen“ ersetzt. 

b) § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Rücklagen und Rückstellungen, die die nach
§ 4 Abs. 3 Satz 3 bestehende Grenze überschrei-
ten, sind spätestens einen Monat nach Vorlage der
Rechnung an den Landtag Nordrhein-Westfalen
zurückzuzahlen.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 einge-
fügt:

„Die Buchführung kann nach den Regeln der
kaufmännischen Buchführung erfolgen.“

b) Der bisherige Satz 2 wird neuer Satz 3 und wie
folgt gefasst:

„Aus den Geldleistungen gemäß § 3 beschaffte Ge-
genstände sind zu kennzeichnen und, soweit sie
einen Wert von 410 Euro übersteigen, in einem be-
sonderen Nachweis mit ihren um Abschreibungen
nach steuerrechtlichen Regeln zu mindernden An-
schaffungskosten aufzuführen.“

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Fraktionen legen über ihre Einnahmen
und Ausgaben Rechnung. Die Rechnung umfasst
jeweils ein Kalenderjahr. Erfolgt die Buchfüh-
rung und die Rechnungslegung nach den Regeln
der kaufmännischen Buchführung, sind Forde-
rungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungspos-
ten auszuweisen. Die geprüfte Rechnung ist spä-
testens bis zum Ende des 6. Monats des auf das
Haushaltsjahr folgenden Jahres oder des Monats,
in dem die Geldleistung nach § 4 letztmals ge-
zahlt wurde, der Präsidentin bzw. dem Präsiden-
ten des Landtags vorzulegen. Endet die Wahlpe-
riode oder verliert eine Fraktion ihre Rechtsstel-
lung, so ist die Rechnung binnen einer Frist von 6
Monaten zu legen.“
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b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Die von der Fraktion aufgestellte Rechnung
ist von einer Wirtschaftsprüferin bzw. einem Wirt-
schaftsprüfer oder von einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zu prüfen und mit einem Prüfungs-
vermerk zu versehen. In diesem Vermerk ist zu be-
stätigen, dass die Rechnung den Vorschriften der
Absätze 2 bis 4 entspricht.“

c) In Absatz 6 werden das Wort „Rechnungslegung“
durch die Wörter „Vorlage der geprüften Rech-
nung“ und das Wort „Zuschüsse“ durch das Wort
„Geldleistungen“ ersetzt.

8. In § 8 werden die Wörter „Einnahme- und Ausgabe-
positionen“ durch das Wort „Rechnungen“, das Wort
„sowie“ durch die Wörter „und, soweit die Rechnung
nicht nach den Regeln der kaufmännischen Buchfüh-
rung erstellt wurde,“ und die Angabe „§ 6 Satz 2“
durch die Angabe „§ 6 Satz 3“ ersetzt.

9. § 9 Abs. 1 und Abs. 3 werden wie folgt gefasst; Ab-
satz 4 neu hinzugefügt: 

„(1) Der Landesrechnungshof prüft die bestim-
mungsgemäße, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Leistungen nach §§ 3 und 4 auf der
Grundlage der von den Fraktionen nach § 7 bei der
Präsidentin bzw. bei dem Präsidenten des Landtags
eingereichten Jahresabschlüsse, die ordnungsgemäße
Aufstellung der Rechnungen sowie die Belege über
Einnahmen und Ausgaben. Auf die Prüfung finden
die Vorschriften der §§ 89, 94 Abs. 1 und 2 sowie § 95
der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe An-
wendung, dass der besonderen Rechtsstellung und
den Aufgaben der Fraktionen nach § 1 Rechnung zu
tragen ist. Die politische Erforderlichkeit und die
politische Zweckmäßigkeit von Maßnahmen der
Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung sind
nicht Gegenstand der Prüfung. 

(3) Die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags
gibt den Fraktionen mit einer Frist von 3 Monaten
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Präsidentin bzw.
der Präsident des Landtags entscheidet abschließend
und veröffentlicht einen zusammenfassenden Bericht
zu den Entscheidungen als Landtagsdrucksache. Die-
ser enthält die wesentlichen Gründe der Entschei-
dungen, soweit keine geheim zu haltenden Tatsachen
berührt sind.

(4) Von Absatz 3 unberührt bleibt das Recht des Lan-
desrechnungshofs gemäß § 97 der Landeshaushalts-
ordnung. Über Angelegenheiten von besonderer Be-
deutung kann der Landesrechnungshof den Landtag
und gleichzeitig die Landesregierung jederzeit unter-
richten.“

III. Abschnitt 3 wird wie folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 
Leistungen an Zusammenschlüsse 

von fraktionslosen Abgeordneten und 
an fraktionslose Abgeordnete

Leistungen an Zusammenschlüsse von fraktionslosen
Abgeordneten und an Abgeordnete, die keiner Frak-
tion oder keinem Zusammenschluss angehören,
werden nach Maßgabe des Abgeordnetengesetzes
erbracht.“

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 1
Satz 2“ durch die Verweisung „§ 3 Abs. 2 Satz 1“
ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 4 wird die Verweisung „§ 3
Abs. 2“ durch die Verweisung „§ 3 Abs. 3“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2“ durch die Verweisung „§ 3
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 1
Satz 2“ durch die Verweisung „§ 3 Abs. 2
Satz 1“ ersetzt.

Artikel 2

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Beginn der 14. Wahlperiode
des Landtags Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, das Frak-
tionsgesetz neu bekannt zu machen.

Düsseldorf, den 5. April 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Für den
Innenminister 

der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

– GV. NRW. 2005 S. 259

2011

Fünfte Verordnung 
zur Änderung 

der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung

Vom 19. April 2005

Aufgrund des § 2 Abs. 2 und des § 6 des Gebühren-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August
1999 (GV. NRW. S. 524), geändert durch Gesetz vom
18. Dezember 2002 (GV. NRW. 2003 S. 24), wird ver-
ordnet:

Artikel I

Die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom
3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geändert durch
die Vierte Verordnung vom 22. Juli 2003 (GV. NRW.
S. 428), wird in ihrer Anlage (Allgemeiner Gebühren-
tarif) wie folgt geändert:

1. In der Tarifstelle 2.4.3 wird nach Satz 1 folgender
neuer Satz 2 eingefügt:

„Gebührenfrei sind Entscheidungen über die Er-
teilung der Genehmigung von kurzzeitigen Nutzungs-
änderungen von Sonderbauten ohne genehmigungs-
bedürftige bauliche Maßnahmen aus Anlass von
kirchlichen oder förderungswürdigen kulturellen
oder sportlichen Veranstaltungen.“

2. Die Tarifstellen 2.5.3 bis 2.5.3.2 werden durch die fol-
genden Tarifstellen 2.5.3 bis 2.5.3.2 ersetzt:

„2.5.3 

Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

2.5.3.1 

Entscheidung über die Erteilung von Befreiungen
nach § 31 Abs. 2 oder § 34 Abs. 2 des Baugesetz-
buches, Abweichungen nach § 73 BauO NRW sowie
Ausnahmen und Befreiungen nach § 74 a BauO NRW
je Befreiungstatbestand, Abweichungstatbestand
oder Ausnahmetatbestand 

Gebühr: Euro 50 bis 500

2.5.3.2 

Für die bei Abweichungen nach § 74 BauO NRW
durchgeführte Beteiligung von Angrenzern sowie für
die bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 28

261



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 22. April 2005

VwVfG. NRW. durchgeführte Anhörung Beteiligter je
Beteiligtem oder je Angrenzer 

Gebühr: Euro 150 zusätzlich zu der Gebühr nach
Tarifstelle 2.5.3.1“.

3. In der Tarifstelle 2.5.4.1 wird nach Satz 1 folgender
neuer Satz 2 eingefügt:

„Die Tarifstelle 2.4.3 gilt entsprechend.“

4. Nach Tarifstelle 2.5.4.2 werden folgende zwei Tarif-
stellen eingefügt:

„2.5.4.3 

Entscheidung über die Erteilung des Gastspiel-
prüfbuches nach § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 3 Satz 1
VStättVO 

Gebühr: nach dem Zeitaufwand, und zwar jede an-
gefangene Stunde 1/1 der Gebühr nach Tarifstelle
2.1.4 

jedoch mindestens der zweifache Stundensatz

2.5.4.4 

Entscheidung über die Verlängerung der Geltungs-
dauer des Gastspielprüfbuches nach § 44 Abs. 3
Satz 2 VStättVO 

Gebühr: nach dem Zeitaufwand, und zwar jede 
angefangene Stunde 1/1 der Gebühr nach Tarif-
stelle 2.1.4 

jedoch mindestens der zweifache Stundensatz“.

5. Die Tarifstelle 10.1.2 wird wie folgt gefasst:

„10.1.2 

Entscheidung über die Erteilung oder Verlängerung
der Berufserlaubnis, sofern“.

6. Die Tarifstelle 17.1 erhält folgende Fassung:

„17.1 

Entscheidung über einen Antrag auf Genehmigung
oder Verlängerung einer Lotterie oder Ausspielung 

a) mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr 

Gebühr: 0,05 v. H. des Spielkapitals, mindestens
Euro 50 

b) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 

Gebühr: 0,04 v. H. des Spielkapitals

Als Spielkapital gilt der Gesamtverkaufswert der
auszugebenden Lose abzüglich des auf die Lotterie-
steuer entfallenden Anteils. Bei der Erteilung einer
mehrjährigen Lotterie- oder Ausspielungserlaubnis
ist zunächst eine vorläufige Gebühr festzusetzen. Die
endgültige Gebühr ist auf der Grundlage des Spiel-
kapitals des zweiten Erlaubnisjahres zu berechnen.
Bei einer Verlängerung der Erlaubnis ist das Spiel-
kapital des letzten Erlaubnisjahres zu Grunde zu
legen“.

7. Nach Tarifstelle 24.3.24 wird folgende Tarifstelle ein-
gefügt:

„24.4 

Seilbahnaufsicht gemäß Gesetz über die Seilbahnen
in Nordrhein-Westfalen (SeilbG NRW) 

24.4.1 

Genehmigung zum Bau und Betrieb einer Seil-
bahn (§ 4 SeilbG), Genehmigung zur Erweiterung
oder Änderung der Seilbahn (§§ 4, 5 SeilbG), ein-
schließlich Planfeststellung, Plangenehmigung (§ 3
SeilbG), 

von den Baukosten 

Gebühr: Euro 0,1 v. H.

Mindestgebühr: Euro 100

24.4.2 

Genehmigung zur Weiterführung einer Seilbahn (§ 14
SeilbG) sowie Verlängerung der Genehmigung 

Gebühr: Euro 100 bis 1.000

24.4.3 

Bestätigung des Betriebsleiters und seines Stellver-
treters (§ 11 SeilbG) 

Gebühr: Euro 50 bis 250

24.4.4 

Zustimmung zur Eröffnung des Betriebes einer Seil-
bahn (§ 6 SeilbG) 

von den Baukosten 

Gebühr: Euro 0,1 v. H. 

Mindestgebühr: Euro 100

24.4.5 

Entscheidung über den Widerruf der Genehmigung
(§ 17 SeilbG) 

Gebühr: Euro 100 bis 1.000

24.4.6 

Beanstandung und Anordnung aus Gründen der
Betriebssicherheit (§ 10, § 16 Abs. 2 SeilbG) 

Gebühr: Euro 100 bis 1.000

24.4.7 

Anerkennung sachverständiger Stellen (§§ 4, 5, 6 und
13 SeilbG) 

Gebühr: Euro 100 bis 500

24.4.8 

Zulassung von Ausnahmen von Vorschriften für den
Bau und Betrieb von Seilbahnen und Schleppaufzü-
gen 

Gebühr: Euro 100 bis 1.000“.

8. Nach Tarifstelle 29.1.22 wird folgende Tarifstelle ein-
gefügt:

„29.1.23 

Erteilung einer Bescheinigung zur Gewährung eines
Aufwendungsdarlehens nach Wegfall der Eigenheim-
zulage gem. Nr. 5.137 WFB in der Fassung von 1996
bis 1999 bzw. Nr. 5.313 WFB in der Fassung von 2000
und 2001 

Gebühr: Euro 2,50 bis 10“. 

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 19. April 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Innenminister

Dr. Fritz  B e h r e n s

Der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

Der Justizminister

Wolfgang  G e r h a r d s

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit

Harald  S c h a r t a u

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder

Ute  S c h ä f e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie

Birgit  F i s c h e r
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Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport

Dr. Michael  V e s p e r

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bärbel  H ö h n

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung

Dr. Axel  H o r s t m a n n

Der Minister 
im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten

Wolfram  K u s c h k e

– GV. NRW. 2005 S. 261

210

Gesetz 
zur Änderung des Meldegesetzes

für das Land Nordrhein-Westfalen (MG NRW)

Vom 5. April 2005

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Meldegesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (MG NRW)

Artikel 1

Änderung des Meldegesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Das Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
(Meldegesetz NRW – MG NRW) vom 16. September 1997
(GV. NRW. S. 332, ber. S. 386), geändert durch Gesetz
vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 456), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Daten nicht meldepflichtiger Einwohner dürfen
aufgrund einer den Vorschriften des Datenschutz-
gesetzes entsprechenden Einwilligung verarbeitet
werden.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Nr. 8 wie folgt gefasst:

„8. entfällt,“.

b) In Absatz 1 Nr. 9 wird im Klammerzusatz nach
dem Wort „Geburt“ ein Komma und danach das
Wort „Sterbetag“ eingefügt.

c) In Absatz 1 Nr. 12 werden die Wörter „bei Zuzug
aus dem Ausland auch die letzte frühere An-
schrift im Inland,“ angefügt.

d) In Absatz 1 Nr. 14 werden nach dem Wort „Ver-
heirateten“ die Wörter „oder Lebenspartner-
schaften“ und nach dem Wort „Eheschließung“
die Wörter „oder der Begründung der Lebens-
partnerschaft“ eingefügt.

e) In Absatz 1 Nr. 15 werden nach dem Wort „Ehe-
gatte“ die Wörter „oder Lebenspartner“ einge-
fügt.

f) In Absatz 1 Nr. 16 werden die Wörter „Kinder bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres“ ersetzt
durch die Wörter „minderjährige Kinder“; in
dem Klammerzusatz werden das Wort „Doktor-
grad“ sowie das folgende Komma gestrichen.

g) In Absatz 1 Nr. 17 werden nach dem Wort „Gül-
tigkeitsdauer“ die Wörter „und Seriennummer“
eingefügt.

h) In Absatz 2 wird als neue Nr. 4 a eingefügt:

„4 a. für Zwecke des Suchdienstes die Anschrift
vom 1. September 1939 derjenigen Einwohner,
die aus den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertrie-
benengesetzes bezeichneten Gebieten stammen,“.

i) In Absatz 2 wird als neue Nr. 4 b eingefügt:

„4 b. für waffenrechtliche Verfahren die Tatsache,
dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt wor-
den ist, sowie die diese Tatsache mitteilende Be-
hörde mit Angabe des Tages der erstmaligen Er-
teilung,“.

j) In Absatz 2 wird als neue Nr. 4 c eingefügt:

„4 c. für Zwecke der eindeutigen Identifizierung
des Einwohners in Besteuerungsverfahren die
Identifikationsnummer nach § 139 b der Abga-
benordnung,“.

k) In Absatz 2 wird Nr. 7 wie folgt gefasst:

„7. für die Mitwirkung bei der Erfüllung von
Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz,
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz in Verbindung
mit dem Wohnungsbindungsgesetz, dem Wohn-
raumförderungsgesetz, dem Gesetz über den Ab-
bau der Fehlsubventionierung im Wohnungswe-
sen und dem Zweiten Gesetz über den Abbau der
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für
das Land Nordrhein-Westfalen die Tatsache, dass
der Einwohner in einer öffentlich geförderten, ei-
ner nach dem Wohnraumförderungsgesetz geför-
derten Wohnung oder in einer der in §§ 88 ff. des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes genannten Woh-
nungen wohnt,“.

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Folgender neuer Absatz 2a wird eingefügt:

„(2 a) Die Auskunft kann auch im Wege des
automatisierten Abrufs über das Internet erteilt
werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass dem
jeweiligen Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz
und Datensicherheit getroffen werden, die insbe-
sondere die Vertraulichkeit und die Unversehrt-
heit der im Melderegister gespeicherten und an
den Betroffenen übermittelten Daten gewährleis-
ten. Der Nachweis der Urheberschaft des An-
trags ist durch eine qualifizierte elektronische
Signatur nach dem Signaturgesetz zu führen.“

b) In Abs. 3 wird folgende Nr. 3 a. eingefügt:

„3 a. soweit sie die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des
Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten
würde,“.

c) Als neuer Absatz 3 a wird eingefügt:

„(3 a) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf
Daten, die der Meldebehörde von Verfassungs-
schutzbehörden, dem Bundesnachrichtendienst
oder dem Militärischen Abschirmdienst über-
mittelt worden sind, ist sie nur mit Zustimmung
dieser Stellen zulässig.“

d) In Absatz 4 Satz 2 wird nach dem Wort „aufzu-
zeichnen“ der Punkt durch ein Semikolon er-
setzt. Folgender Text wird angefügt:

„der Betroffene ist darauf hinzuweisen, dass er
sich an die für die Kontrolle der Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen zuständige Stelle des
Landes wenden kann.“
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e) Folgender neuer Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft er-
teilt, so ist sie auf sein Verlangen der in Absatz 4
Satz 2 genannten Stelle zu erteilen, soweit nicht
die jeweils zuständige oberste Landesbehörde im
Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit
des Bundes oder eines Landes gefährdet würde.
Die Mitteilung der in Absatz 4 Satz 2 genannten
Stelle an den Betroffenen darf keine Rückschlüs-
se auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen
Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weiterge-
henden Auskunft zustimmt.“

4. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „mit Aus-
nahme der Daten nach § 3 Abs. 1 Nr. 8“ gestri-
chen.

aa) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt geändert:

Nach den Wörtern „früherer Namen,“ werden
die Wörter „des Tages und Ortes der Geburt,“
eingefügt. Das Wort „oder“ nach dem Wort
„Auszugstages“ wird durch „und“ ersetzt.

bb) Die Wörter „der gegenwärtigen und früheren
Anschriften“ werden durch die Wörter „der
gegenwärtigen einschließlich der nach § 30
Abs. 1 Satz 4 mitgeteilten Anschriften“ er-
setzt.

5. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „aus-
zieht“ die Wörter „und keine neue Wohnung im
Inland bezieht“ eingefügt. Satz 2 entfällt.

6. § 14 entfällt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in der Bundes-
republik Deutschland“ durch die Wörter „im In-
land“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „ver-
heirateten“ die Wörter „oder eine Lebenspartner-
schaft führenden“, nach den Wörtern „von seiner
Familie“ die Wörter „oder seinem Lebenspart-
ner“ sowie nach den Wörtern „Wohnung der
Familie“ die Wörter „oder der Lebenspartner“
eingefügt.

c) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „des Perso-
nensorgeberechtigten“ durch die Wörter „der
Personensorgeberechtigten“ und der Punkt durch
ein Semikolon ersetzt; danach wird folgender
Text angefügt: 

„leben diese getrennt, ist Hauptwohnung die
Wohnung des Personensorgeberechtigten, die von
dem Minderjährigen vorwiegend benutzt wird.“

d) In Absatz 2 wird als neuer Satz 6 angefügt:

„Kann der Wohnungsstatus eines verheirateten
oder eine Lebenspartnerschaft führenden Ein-
wohners nach den Sätzen 2 und 5 nicht zweifels-
frei bestimmt werden, ist Hauptwohnung die
Wohnung nach Satz 1.“

e) In Absatz 4 werden die Wörter „An- oder Abmel-
dung“ ersetzt durch das Wort „Anmeldung“.

8. § 17 erhält folgende Fassung:

„§ 17 
Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht

(1) Soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist,
hat der Meldepflichtige einen Meldeschein (§ 18) aus-
zufüllen, zu unterschreiben und bei der Meldebe-
hörde persönlich oder durch einen bevollmächtigten
Vertreter abzugeben. Hat die Meldebehörde für die
Anmeldung einen Internet-Zugang eröffnet, kann
sich der Meldepflichtige durch die Übermittlung der
angeforderten Angaben unter Verwendung einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz über diesen Zugang anmelden. Der Zugang
muss eine dem Stand der Technik entsprechende Ver-
schlüsselung der übermittelten Daten sicherstellen.

(2) Zur Erfüllung der Meldepflicht kann der Mel-
depflichtige auch die Meldebehörde des neuen
Wohnorts (Zuzugsmeldebehörde) ermächtigen, die
bei der Meldebehörde seines letzten Wohnorts
(Wegzugsmeldebehörde) nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis
18 gespeicherten Daten anzufordern und dem Mel-
depflichtigen diese Daten schriftlich oder in elekt-
ronischer Form zur Kenntnis zu geben (vorausge-
füllter Meldeschein). Der Meldepflichtige hat die
übermittelten Angaben auf ihre Richtigkeit zu
prüfen, unzutreffende Angaben zu korrigieren,
fehlende Angaben zu ergänzen und den aktuali-
sierten vorausgefüllten Meldeschein unterschrie-
ben oder mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen der Zuzugsmeldebehörde zu
übermitteln. Dies gilt nicht, wenn die Meldebehör-
de aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ge-
hindert ist, einen vorausgefüllten Meldeschein zur
Verfügung zu stellen.

(3) Für den vorausgefüllten Meldeschein gibt der
Meldepflichtige Namen, Vornamen, Geburtsdatum
und -ort sowie die letzte Wohnanschrift an. Diese
Daten darf die Meldebehörde der Meldebehörde des
letzten Wohnortes übermitteln, um die Daten nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18 anzufordern. Die Wegzugs-
meldebehörde übermittelt die angeforderten Daten
nach den für sie geltenden melderechtlichen Bestim-
mungen unverzüglich an die Zuzugsmeldebehörde.

(4) Angehörige einer Familie oder einer Lebenspart-
nerschaft mit denselben Zuzugsdaten (Tag des Zu-
zugs sowie frühere und gegenwärtige Wohnungen)
sollen gemeinsam einen Meldeschein verwenden; es
genügt, wenn einer der Meldepflichtigen den Melde-
schein unterschreibt oder die Angaben mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur versieht. Die
Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung,
wenn der Meldepflichtige versichert, zum Empfang
der Daten der übrigen Meldepflichtigen berechtigt
zu sein. Er ist darüber zu belehren, dass der unbe-
rechtigte Empfang unter Vorspiegelung einer Be-
rechtigung nach § 202 a Strafgesetzbuch strafbe-
wehrt ist.

(5) Der Meldepflichtige erhält eine gebührenfreie
schriftliche oder elektronische Meldebestätigung.“

9. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 3 Abs. 2 Nr. 2,
5 und 7“ ersetzt durch die Angaben „§ 3 Abs. 2
Nr. 2, 4 a, 4 b, 5 und 7“. Satz 2 entfällt.

b) Folgender neuer Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Meldescheine sind kostenfrei bei der Melde-
behörde bereitzuhalten.“

10. § 20 erhält folgende Fassung:

„§ 20 
Auskunftsrecht und Auskunftspflicht 

des Wohnungsgebers

Die Meldebehörde hat dem Eigentümer der Woh-
nung und, wenn dieser nicht Wohnungsgeber ist,
auch dem Wohnungsgeber oder dessen Beauftragten
bei Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses
Auskunft über Vor- und Familiennamen sowie Dok-
torgrade der in seiner Wohnung gemeldeten Einwoh-
ner zu erteilen. Sie kann vom Wohnungsgeber oder
seinem Beauftragten Auskunft darüber verlangen,
welche Personen bei ihm wohnen oder gewohnt ha-
ben. Bei Binnenschiffern oder Seeleuten (§ 22) trifft
diese Pflicht den Schiffseigner oder den Reeder.“

11. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „in der
Bundesrepublik Deutschland“ durch die Wörter
„im Inland“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „in der
Bundesrepublik Deutschland“ durch die Wörter
„im Inland“ ersetzt.

12. § 24 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter „in der Bundes-
republik Deutschland“ durch die Wörter „im In-
land“ ersetzt.
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13. § 25 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 und Absatz 2 werden jeweils die Wörter
„in der Bundesrepublik Deutschland“ durch die
Wörter „im Inland“ ersetzt.

14. § 26 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 werden nach den Wörtern „Ehegatten“
und „Ehegatte“ jeweils die Wörter „oder Lebens-
partner“ eingefügt.

15. § 28 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in der Bun-
desrepublik Deutschland“ durch die Wörter „im In-
land“ ersetzt.

16. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Hat sich ein Einwohner bei einer Meldebe-
hörde angemeldet, so hat diese die bisher zu-
ständige Meldebehörde und die für weitere
Wohnungen zuständigen Meldebehörden unver-
züglich, spätestens jedoch drei Werktage nach
der Anmeldung, durch Übermittlung der in § 3
Abs. 1 Nr. 1 bis 18 genannten Daten zu unter-
richten (Rückmeldung), unabhängig davon, wel-
che Form der Anmeldung gewählt wurde. Im
Falle der Anmeldung in Form des Verfahrens
nach § 17 Abs. 2 (vorausgefüllter Meldeschein)
hat die Zuzugsmeldebehörde die bisher zustän-
dige Meldebehörde über den Vollzug der Anmel-
dung sowie über abweichende Daten und die
Meldebehörden der weiteren Wohnungen durch
Übermittlung der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 18
genannten Daten zu unterrichten. § 9 Abs. 2 a
Satz 2 gilt entsprechend. Bei einem Zuzug aus
dem Ausland ist die für den letzten Wohnort im
Inland zuständige Meldebehörde zu unterrich-
ten. Die bisher zuständige Meldebehörde hat die
Meldebehörde der neuen Wohnung über die in
§ 3 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4, 4 b und 4 c genannten Tat-
sachen sowie dann zu unterrichten, wenn die in
Satz 1 bezeichneten Daten von den bisherigen
Angaben abweichen.“

b) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Entsprechendes gilt im Falle der Aufhebung
einer Auskunftssperre.“

17. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Meldebehörde darf einer anderen Be-
hörde oder sonstigen öffentlichen Stelle im In-
land aus dem Melderegister folgende Daten über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung von in ihrer
Zuständigkeit oder in der Zuständigkeit des
Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist:

1. Familiennamen,

2. frühere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Ordensnamen, Künstlernamen,

6. Tag und Ort der Geburt,

7. Geschlecht,

8. gesetzlicher Vertreter (Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad, Anschrift, Tag der Ge-
burt, Sterbetag),

9. Staatsangehörigkeiten einschließlich der
nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 gespeicherten Daten,

10. gegenwärtige und frühere Anschriften,
Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus
dem Ausland auch die letzte frühere An-
schrift im Inland,

11. Tag des Ein- und Auszugs,

12. Familienstand, bei Verheirateten oder Le-
benspartnern zusätzlich Tag und Ort der
Eheschließung oder der Begründung der Le-
benspartnerschaft,

13. Übermittlungssperren sowie

14. Sterbetag und -ort.

Für Übermittlungen an Behörden oder sonstige
öffentlichen Stellen

1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union,

2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder

3. der Organe und Einrichtungen der Europä-
ischen Gemeinschaften

im Rahmen der Tätigkeiten, die ganz oder teil-
weise in den Anwendungsbereich des Rechts der
Europäischen Gemeinschaften fallen, gilt Satz 1
nach den für diese Übermittlungen geltenden Ge-
setzen und Vereinbarungen. Den in Absatz 3 be-
zeichneten Behörden darf die Meldebehörde un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 1 über die
dort genannten Daten hinaus auch die Angaben
nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 übermitteln. Werden Daten
über eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter
Einwohner übermittelt, so dürfen für die Zusam-
mensetzung der Personengruppe nur die in Satz 1
genannten Daten zugrunde gelegt werden.“

b) Folgender neuer Absatz 1a wird eingefügt:

„(1a) Die Daten dürfen auch auf automatisiert
verarbeitbaren Datenträgern oder durch Daten-
übertragung übermittelt werden, wenn über die
Identität der anfragenden Stelle kein Zweifel be-
steht und keine Übermittlungssperre nach § 32
Abs. 2 Satz 3 oder § 34 Abs. 6 und 8 vorliegt. § 9
Abs. 2 a Satz 2 gilt entsprechend.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Bundes-
kriminalamt“ ein Komma gesetzt und werden die
Wörter „dem Bundesgrenzschutz, dem Zollfahn-
dungsdienst“ eingefügt.

d) In Absatz 5 entfällt Satz 3 letzter Halbsatz.

e) In Absatz 7 werden nach dem Wort „Daten“
die Wörter „und Hinweise“ eingefügt. Als neuer
Satz 2 wird angefügt:

„In den Fällen des § 34 Abs. 6 und 8 ist eine Ver-
arbeitung oder Nutzung der übermittelten oder
weitergegebenen Daten und Hinweise nur zuläs-
sig, wenn die Beeinträchtigung schutzwürdiger
Interessen des Betroffenen ausgeschlossen wer-
den kann.“

18. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Die Aufzählung in Absatz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„1. Familiennamen,

2. frühere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Ordensnamen, Künstlernamen,

6. Tag und Ort der Geburt,

7. Geschlecht,

8. Staatsangehörigkeiten,

9. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift,
Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus
dem Ausland auch die letzte frühere An-
schrift im Inland,

10. Tag des Ein- und Auszugs,

11. Familienstand, beschränkt auf die Angabe,
ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft
führend oder nicht; zusätzlich bei Verheira-
teten oder Lebenspartnern: Tag der Ehe-
schließung oder der Begründung der Lebens-
partnerschaft,

12. Zahl der minderjährigen Kinder,

13. Übermittlungssperren sowie

14. Sterbetag und -ort.“
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b) Die Aufzählung in Absatz 2 Satz 1 erhält folgen-
de Fassung:

„1. Familiennamen,

2. Vornamen,

3. Tag der Geburt,

4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft,

5. Anschriften,

6. Übermittlungssperren sowie

7. Sterbetag.“

c) Es wird folgender neuer Absatz angefügt:

„(5) § 31 Abs. 1a gilt entsprechend.“

19. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Folgender neuer Absatz 1a wird eingefügt:

„(1a) Einfache Melderegisterauskünfte können
auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern,
durch Datenübertragung oder im Wege des auto-
matisierten Abrufs über das Internet erteilt wer-
den, wenn

1. der Antrag in der amtlich vorgeschriebenen
Form gestellt worden ist,

2. der Antragsteller den Betroffenen mit Vor-
und Familiennamen sowie mindestens zwei
weiteren der auf Grund von § 3 Abs. 1 gespei-
cherten Daten bezeichnet hat und

3. die Identität des Betroffenen durch einen au-
tomatisierten Abgleich der im Antrag angege-
benen mit den im Melderegister gespeicherten
Daten des Betroffenen eindeutig festgestellt
worden ist.“

b) Folgender neuer Absatz 1b wird eingefügt:

„(1b) Soll der Abruf über das Internet ermög-
licht werden, ist sicherzustellen, dass das An-
tragsverfahren und die Auskunftserteilung in
verschlüsselter Form erfolgen. Die Eröffnung des
Zugangs ist öffentlich bekannt zu machen. Ein
Abruf ist nicht zulässig, wenn der Betroffene die-
ser Form der Auskunftserteilung widersprochen
hat. Die Meldebehörde hat spätestens einen Mo-
nat vor der Eröffnung des Internetzugangs durch
öffentliche Bekanntmachung auf das Wider-
spruchsrecht hinzuweisen. Im Übrigen gilt § 35
Abs. 6 Satz 2 entsprechend.“

c) Folgender neuer Absatz 1c wird eingefügt:

„(1c) Der automatisierte Abruf über das Internet
kann statt über den eigenen Zugang der Melde-
behörde auch über Portale erfolgen. 

Das Portal muss insbesondere in der Lage sein:

1. die Anfragenden zu registrieren;

2. Auskunftsersuchen entgegenzunehmen und an
Meldebehörden oder andere Portale weiterzu-
leiten;

3. die Antworten entgegenzunehmen, gegebe-
nenfalls zwischenzuspeichern und sie weiter-
zuleiten;

4. die Zahlung der Gebühren an die Meldebe-
hörden sicherzustellen;

5. Datenschutz und Datensicherheit zu gewähr-
leisten.

Das Portal darf die ihm übermittelten Daten nur
so lange speichern, wie es für die Erfüllung sei-
ner Aufgabe erforderlich ist. Die dem Portal
überlassenen Datenträger oder übermittelten
Daten sind nach Erledigung des Antrags un-
verzüglich zurückzugeben, zu löschen oder zu
vernichten. Wird das Portal nicht in öffentlich-
rechtlicher Form betrieben, so bedarf es der Zu-
lassung durch das Innenministerium. Das Innen-
ministerium kann durch Rechtsverordnung die
Voraussetzungen und das Verfahren zur Zulas-
sung von Portalen regeln.“

d) Die Aufzählung in Absatz 2 Satz 1 erhält folgen-
de Fassung:

„1. frühere Vor- und Familiennamen,

2. Tag und Ort der Geburt,

3. gesetzlichen Vertreter,

4. Staatsangehörigkeiten,

5. frühere Anschriften,

6. Tag des Ein- und Auszugs,

7. Familienstand, beschränkt auf die Angabe,
ob verheiratet oder eine Lebenspartner-
schaft führend oder nicht,

8. Vor- und Familiennamen sowie Anschrift des
Ehegatten oder Lebenspartners,

9. Sterbetag und -ort.“

e) Die Aufzählung in Absatz 3 Satz 2 erhält folgen-
de Fassung:

„1. Tag der Geburt,

2. Geschlecht,

3. Staatsangehörigkeiten,

4. Anschriften,

5. Tag des Ein- und Auszugs,

6. Familienstand, beschränkt auf die Angabe,
ob verheiratet oder eine Lebenspartner-
schaft führend oder nicht.“

f) Absatz 3 Satz 3 erhält bis zum Doppelpunkt fol-
gende Fassung:

„Außer der Tatsache der Zugehörigkeit zu der
Gruppe dürfen folgende Daten mitgeteilt wer-
den:“.

In Nummer 7 der folgenden Aufzählung werden
nach dem Wort „Vertreter“ die Wörter „minder-
jähriger Kinder (Vor- und Familienname, An-
schrift)“ eingefügt.

g) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„Liegen Tatsachen vor, die die Annahme recht-
fertigen, dass dem Betroffenen oder einer ande-
ren Person durch eine Melderegisterauskunft eine
Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Frei-
heit oder ähnliche schutzwürdige Interessen er-
wachsen kann, hat die Meldebehörde auf Antrag
oder von Amts wegen eine Auskunftssperre im
Melderegister einzutragen. Eine Melderegister-
auskunft ist in diesen Fällen unzulässig, es sei
denn, dass nach Anhörung des Betroffenen eine
Gefahr im Sinne des Satzes 1 ausgeschlossen
werden kann. Die Auskunftssperre endet mit Ab-
lauf des zweiten auf die Antragsstellung folgen-
den Kalenderjahres; sie kann auf Antrag verlän-
gert werden.“

h) Absätze 7 und 8 entfallen. Der bisherige Absatz 9
wird Absatz 7; der bisherige Absatz 10 wird Ab-
satz 8 und erhält folgende Fassung:

„(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten auch für öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalten, soweit sie
publizistische Tätigkeiten ausüben.“

20. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern
„Parlaments- und Kommunalwahlen“ die Wörter
„oder unmittelbaren Wahlen von Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeistern sowie Landrätinnen
und Landräten“ eingefügt.

b) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz ein-
gefügt:

„Die Auskunft ist auf zwei Gruppen zu be-
schränken, die ihrerseits nicht mehr als zehn Ge-
burtsjahrgänge umfassen dürfen.“

21. § 37 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

In Nummer 2 werden in der Passage „§ 13 Abs. 1
Satz 1 oder 3“ die Wörter „oder 3“ gestrichen.
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In Nummer 3 werden nach den Wörtern „§ 20“ die
Wörter „Satz 2 und 3“ eingefügt.

22. Es wird folgender § 39 eingefügt:

„§ 39 
Berichtspflicht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag über
die Auswirkungen dieses Gesetzes bis Ende 2009.“

23. § 44 wird aufgehoben.

Artikel 2

Ermächtigung 
zur Neubekanntmachung

Das Innenministerium wird ermächtigt, das Landes-
meldegesetz in der durch dieses Gesetz geänderten Fas-
sung bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten
des Wortlauts zu beseitigen, die Inhaltsübersicht zu be-
richtigen und Regelungen, die sich gleichermaßen auf
Frauen und Männer beziehen, durch eine geschlechts-
neutrale Bezeichnung zu ersetzen.“ 

Artikel 3

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.

Düsseldorf, den 5. April 2005

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Für den
Innenminister 

der Finanzminister

Jochen  D i e c k m a n n

– GV. NRW. 2005 S. 263
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Berichtigung 
des Gesetzes über die 

Feststellung eines Nachtrags zu 
den Haushaltsplänen des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
für die Haushaltsjahre 2004/2005 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2005) 

und 
zur Änderung 

des Besoldungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesbesoldungsgesetz – LBesG NRW) 
und 

zur Änderung des Gesetzes 
zur Regelung der Zuweisungen 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
an die Gemeinden und Gemeindeverbände 

in den Haushaltsjahren 2004/2005 
(Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2004/2005) 

und 
zur Regelung des interkommunalen Ausgleichs 

der finanziellen Beteiligung der Gemeinden 
am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit 

in den Haushaltsjahren 2004/2005 
und des kommunalen Entlastungsausgleichs 
zugunsten der Kommunen der neuen Länder 

im Haushaltsjahr 2005 
(Solidarbeitraggesetz – SBG 2004/2005) 

und 
zur Änderung anderer Gesetze

Vom 15. April 2005

Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zu
den Haushaltsplänen des Landes Nordrhein-Westfalen
für die Haushaltsjahre 2004/2005 (Nachtragshaushalts-
gesetz 2005) und zur Änderung des Besoldungsgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungs-
gesetz – LBesG NRW) und zur Änderung des Gesetzes
zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-
Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände in
den Haushaltsjahren 2004/2005 (Gemeindefinanzie-
rungsgesetz – GFG 2004/2005) und zur Regelung des
interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteili-
gung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen
Einheit in den Haushaltsjahren 2004/2005 und des kom-
munalen Entlastungsausgleichs zugunsten der Kommu-
nen der neuen Länder im Haushaltsjahr 2005 (Solidar-
beitraggesetz – SBG 2004/2005) und zur Änderung an-
derer Gesetze vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 69) wird
wie folgt berichtigt:

Der nach Artikel I Nr. 8 dem Haushaltsgesetz
2004/2005 beigefügte Gesamtplan wird für das Jahr
2005 hinsichtlich der Finanzierungsübersicht und des
Kreditfinanzierungsplans durch die nachfolgende Finan-
zierungsübersicht und den nachfolgenden Kreditfinan-
zierungsplan ersetzt.
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T 

( Mio. EUR ) 
 
I. HAUSHALTSVOLUMEN 49.436,4 

 
II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

1. Ausgaben 49.436,4 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren) 

 
2. Einnahmen 44.127,8 

(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, 
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren) 

 
3. Finanzierungssaldo -5.308,6 

 
III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 
 

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 
 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 19.589,6 
 

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 14.286,1 
 

4.21 darunter gemäß § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Haushaltsgesetz in Verbindung 14.286,1 
mit § 12 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 

 
4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 5.303,5 

 
5. Entnahmen aus Rücklagen 5,1 

 
6. Überschüsse aus Vorjahren 0,0 

 
7. Zuführung an Rücklagen -- 

 
8. Finanzierungssaldo -5.308,6 

 
IV. NACHRICHTLICH 

ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL 
 
 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 5.303,5 

dazu gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz in Verbindung 
mit § 12 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 14.286,1 

 
 dazu gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Haushaltsgesetz -- 
 
 Kreditermächtigung 19.589,6 

 
 

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

( Mio. EUR ) 
 
I. EINNAHMEN AUS KREDITEN 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 12,6 

vom Kreditmarkt 19.589,6 
 
 Zusammen 19.602,2 
 
II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 143,9 

vom Kreditmarkt 14.286,1 

 Zusammen 14.430,0 
 
III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -131,3 

vom Kreditmarkt 5.303,5 
 
 Zusammen 5.172,2 

– GV. NRW. 2005 S. 267
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223

Verordnung 
über den Bildungsgang in der Grundschule 

(Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS)

Vom 23. März 2005

Auf Grund der §§ 52 und 65 Abs. 4 des Schulgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005
(GV. NRW. S. 102) wird mit Zustimmung des Aus-
schusses für Schule und Weiterbildung des Landtags
verordnet:

§ 1 

Aufnahme in die Grundschule

(1) Kinder, deren Schulpflicht am 1. August eines
Jahres beginnt, werden von ihren Eltern bis spätestens
zum 15. November des Vorjahres zum Besuch der
Grundschule angemeldet.

(2) Die schulärztliche Untersuchung zur Einschulung
erstreckt sich auf den körperlichen Entwicklungsstand
und die allgemeine, gesundheitlich bedingte Leistungs-
fähigkeit einschließlich der Sinnesorgane des Kindes.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert
und berät die Eltern 

1. vor der vorzeitigen Aufnahme eines Kindes in die
Grundschule, 

2. vor der Verpflichtung eines Kindes zum Besuch eines
vorschulischen Sprachförderkurses.

§ 2 

Dauer des Besuchs der Grundschule

(1) Der Besuch der Grundschule dauert in der Regel
vier Jahre. Diese Regeldauer soll um nicht mehr als ein
Jahr überschritten werden.

(2) Der Besuch der Schuleingangsphase ist auf drei
Jahre begrenzt. Der Besuch im dritten Jahr wird nicht
auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.

§ 3 

Unterricht, Stundentafel

(1) Für den Unterricht gelten die Stundentafel 
(Anlage) sowie die Unterrichtsvorgaben (§ 29 SchulG)
des Ministeriums. Er ist fächerübergreifend auszurich-
ten. Eine Unterrichtsstunde nach der Stundentafel wird
mit 45 Minuten berechnet.

(2) Der Förderunterricht soll allen Schülerinnen und
Schülern zugute kommen. Er trägt dazu bei, dass auch
bei Lernschwierigkeiten die grundlegenden Ziele er-
reicht werden. Er unterstützt besondere Fähigkeiten und
Interessen.

(3) Für den Gemeinsamen Unterricht gilt § 37 der Ver-
ordnung über die sonderpädagogische Förderung, den
Hausunterricht und die Schule für Kranke (AO-SF).

(4) Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, wird muttersprachlicher Unterricht
angeboten, sofern entsprechender Unterricht zugelassen
ist und die personellen Voraussetzungen vorliegen.

§ 4 

Leistungsbewertung

(1) Zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts
sind nach Maßgabe der Lehrpläne kurze schriftliche
Übungen zulässig. Schriftliche Arbeiten werden in den
Klassen 3 und 4 in den Fächern Mathematik und
Deutsch geschrieben.

(2) In der Schuleingangsphase werden die Leistungen
der Schülerinnen und Schüler ohne Noten bewertet, in
den Klassen 3 und 4 mit Noten.

(3) Die Schulkonferenz kann nach Beratung in den
Klassenpflegschaften beschließen, dass in Klasse 3 ab-
weichend von Absatz 2 die Leistungen ohne Noten be-
wertet werden.

§ 5 

Zeugnisse

(1) In der Schuleingangsphase und in der Klasse 3
erhalten die Schülerinnen und Schüler Zeugnisse jeweils
zum Ende des Schuljahres, in der Klasse 4 zum Schul-
halbjahr und zum Ende des Schuljahres.

(2) Die Zeugnisse in der Schuleingangsphase und
das Zeugnis der Klasse 3 beschreiben das Arbeits-
und Sozialverhalten, die Lernentwicklung und den
Leistungsstand in den Fächern. Das Zeugnis der Klas-
se 3 enthält darüber hinaus Noten, es sei denn, die
Schulkonferenz hat gemäß § 4 Abs. 3 den Verzicht auf
Noten beschlossen. Die Zeugnisse der Klasse 4 ent-
halten Noten.

§ 6 

Versetzung

(1) Die Schülerinnen und Schüler gehen ohne Ver-
setzung vom ersten Schulbesuchsjahr in das zweite
Schulbesuchsjahr über. Der Übergang in die Klassen 3, 4
und 5 beruht auf einer Versetzung. In den Schuljahren
2005/06 und 2006/07 sind die Leistungen im Fach Eng-
lisch nicht versetzungswirksam.

(2) Die Versetzungskonferenz beschließt nach Anhö-
rung der Eltern oder auf deren Antrag,

1. eine Schülerin oder einen Schüler vom ersten Schul-
besuchsjahr in die Klasse 3 zu versetzen, wenn sie
oder er dafür geeignet ist,

2. dass eine Schülerin oder ein Schüler ein drittes Jahr
in der Schuleingangsphase verbleibt, wenn sie oder er
noch nicht für die Klasse 3 geeignet ist.

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die Klas-
sen 3 und 4 versetzt, wenn auf Grund der Gesamtent-
wicklung zu erwarten ist, dass in der nächsthöheren
Klasse eine hinreichende Förderung und eine erfolgrei-
che Mitarbeit möglich sind.

(4) Enthält das Zeugnis Noten, ist eine Schülerin oder
ein Schüler zu versetzen, wenn in allen Fächern mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht wurden, darüber
hinaus auch dann, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satz 3 erfüllt sind.

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler erhält eine indivi-
duelle Lern- und Förderempfehlung

1. am Ende des Schulhalbjahres, wenn die Versetzung
gefährdet ist,

2. am Ende des Schuljahres, wenn sie oder er nicht ver-
setzt worden ist.

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag
der Eltern im Verlauf des Schuljahres von der Klasse 3
in die Schuleingangsphase, von der Klasse 4 in die
Klasse 3 zurücktreten, wenn sie oder er in der bisheri-
gen Klasse nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann.
Darüber entscheidet die Versetzungskonferenz. Zum
nächsten Versetzungstermin wird eine Versetzung nicht
erneut ausgesprochen.

§ 7 

Übergang

(1) Im ersten Schulhalbjahr der Klasse 4 informiert
die Grundschule über die Bildungsgänge in den weiter-
führenden Schulen der Sekundarstufe I und das örtliche
Schulangebot.

(2) Anschließend berät die Klassenlehrerin oder der
Klassenlehrer mit den Eltern in einem persönlichen
Gespräch über die weitere schulische Förderung des
Kindes.

(3) Die Empfehlung für die Schulform ist Teil des
Halbjahreszeugnisses. Darin ist jeweils neben der
Hauptschule oder der Realschule oder dem Gymnasium
auch die Gesamtschule zu benennen. Über die Empfeh-
lung und deren Begründung entscheidet die Klassenkon-
ferenz als Versetzungskonferenz. 

(4) Die Eltern melden die Schülerin oder den Schüler
unter Vorlage des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 an
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einer Schule der von ihnen gewählten Schulform an.
Diese Schule unterrichtet die Grundschule über die An-
meldung.

(5) Die weiterführende Schule lädt die Eltern zu
einem verbindlichen Beratungsgespräch ein, wenn diese
von der Empfehlung gemäß Absatz 3 abweichen.

§ 8 

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft. 

(2) Mit dem In-Kraft-Treten tritt die Verordnung über
den Bildungsgang in der Grundschule in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. November 1996 (GV. NRW.
S. 478), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2003
(GV. NRW. S. 413), außer Kraft.

(3) Das Ministerium überprüft die Auswirkungen die-
ser Verordnung und unterrichtet den Ausschuss für
Schule und Weiterbildung des Landtags bis spätestens
31. Dezember 2010 über das Ergebnis der Überprüfung.

Düsseldorf, den 23. März 2005

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ute  S c h ä f e r
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Anlage zur Verordnung 
über den Bildungsgang in der Grundschule 

(Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS)

Stundentafel

Gesamtunterrichtszeit
in Wochenstunden für die

Schuleingangsphase Klasse 3 Klasse 4
1. und 2. Jahr jeweils

20–21 25–26 26–27

davon

Deutsch, Sachunterricht,
Mathematik, Förderunterricht 12 14–15 15–16

Kunst, Musik 3–4 4 4

Englisch – 2 2

Religionslehre 2 2 2

Sport 3 3 3

Der Unterricht ermöglicht während des gesamten Bildungsgangs die Begegnung mit Sprachen.

Zusätzlich: Muttersprachlicher Unterricht im Umfang von in der Regel 5 Wochenstunden

Anmerkung: Von der für die einzelnen Fächer oder Fächergruppen angegebenen Anzahl der Schülerwochenstunden
kann die Schule in begründeten Fällen geringfügig abweichen.

– GV. NRW. 2005 S. 269
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Falknerprüfung 
(Falknerprüfungsordnung)

Vom 25. März 2005

Aufgrund des § 17 Abs. 2 und 4 des Landesjagdgeset-
zes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995
S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember
2003 (GV. NRW. S. 808), wird im Einvernehmen mit dem
zuständigen Ausschuss des Landtags verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Falknerprüfung (Falknerprü-
fungsordnung) vom 11. Juli 1978 (GV. NRW. S. 315) wird
wie folgt geändert:

1. In § 1 werden die Wörter „beim Landesjagdamt
Nordrhein-Westfalen“ durch die Wörter „bei der
oberen Jagdbehörde“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Das Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „Die obere Jagdbehörde“
ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „vom Lan-
desjagdamt“ durch die Wörter „von der oberen
Jagdbehörde“ ersetzt.

c) In Absatz 7 werden die Wörter „Das Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „Die obere Jagdbehörde“
ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden die Wörter „Das Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „Die obere Jagdbehör-
de“und das Wort „Regierungspräsidenten“ durch
das Wort „Bezirksregierungen“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „des Lan-
desjagdamtes“ durch die Wörter „der oberen
Jagdbehörde“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „beim Lan-
desjagdamt“ durch die Wörter „bei der oberen
Jagdbehörde“ ersetzt.

d) In Absatz 7 werden die Wörter „Das Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „Die obere Jagdbehörde“
ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „beim Landes-
jagdamt“ durch die Wörter „bei der oberen Jagd-
behörde“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Das Lan-
desjagdamt“ durch die Wörter „Die obere Jagd-
behörde“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „vom Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „von der oberen Jagdbe-
hörde“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „das Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „die obere Jagdbehörde“
ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „nach den Absät-
zen 1 und 2“ gestrichen. 

d) Die Absätze 2 bis 4 werden Absätze 1 bis 3.

6. Es wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a
Nachprüfung

(1) Bewerbern, die einen der beiden Teile der Prü-
fung nicht bestanden haben, ist auf Antrag Gelegen-
heit zu geben, an einer von der oberen Jagdbehörde
festzulegenden einmaligen Nachprüfung teilzuneh-
men. Die Bewerber werden nur in dem Prüfungsteil
geprüft, den sie nicht bestanden haben. Die Nach-
prüfung kann frühestens drei Monate nach Feststel-
lung des Nichtbestehens der Falknerprüfung durch-
geführt werden. 

(2) Für das Verfahren und die Durchführung der
Nachprüfung gelten die Vorschriften der Falkner-
prüfungsordnung sinngemäß.“

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Das Landesjagd-
amt“ durch die Wörter „Die obere Jagdbehörde“
ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Minister für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten“ durch die
Wörter „zuständigen Ministerium“ ersetzt.

8. § 8 wird gestrichen.

9. § 9 wird § 8.

10. Der neue § 8 erhält die Überschrift „In-Kraft-Tre-
ten/Außer-Kraft-Treten“ und wird nach Satz 1 wie
folgt ergänzt: „Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2009 außer Kraft.“.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 2005
in Kraft.

Düsseldorf, den 25. März 2005

Die Ministerin
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2005 S. 272


